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Bel eiıner Durchsicht der ıer ausgewerteien Zeitungen ”)
erscheint en Brennpunkten der Nachkriegsproblema-
tik Kaftan als bedeutendster Theoretiker un Praktiker
bel der Neuorganisierung der Kirchen Diese Untersuchung
behandelt das kirchenpolitische Wirken Kaftans ach dem
Kriege, soweit sich aus den Zeitungen darstellen äßt Um
die Bedeutung der edanken Kaftans hervorzuheben, ist
der Rahmen der Arbeit weıt gefaßt worden, daß überall
Vergleiche den Kaltan 1ın un rechts bena:  arten
Kirchenmännern un kirchlichen Gruppen gezoöogen werden
können.

Das Problem der Verfassungslegitimitat
Die allgemeine Ablehnung, die 1n den rechtsger1i  teten

kirchlichen Kreisen die Revolution erfahren hat, ist bekannt
Sie schlo ber bei einem e1l der Orthodoxen die
Gefahr 1n sich, die Kirche einer machen,
indem iIna  - den aa ablennte, der aus der Revolution ent-
tanden wa  ; Solche Ablehnung lag auch ın der Weigerung,
die Veränderungen 1 Staate, 88 dem die irche en muß-
te, für die Kirche berücksichtigen *). Die hierin iegende

Die wichtigsten hier herangezogenen Quellen sind die Allgemeine
Evangelisch-Lutherische Kirchenzeltung, VO' Laible in Le1pZzig her-
ausgegeben, 21n orthodoxes Wochenbhlatt: die Neue Kirchliche eit-
schriift N. K. 2.), eine vorwiegend bayrische Vierteljahresschrift; die
Pastoralblätter (= Past.bl.), herausgegeben von Stange 1n Leipzig,
schlenen in jedem onat, brachten weitgehend Stimmen der (Gemein-
schaftsbewegung

M AlLLG Ev.-luth Kirchenzellung 1919 S5p und 493
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Gefahr wurde weithin erkannt Die VOI der Revolution noch
allgemeine Me1inung ist besten formuliert uUurc Laible,
den Herausgeber der „Allgemeinen Evangelisch-Lutheri-
schen Kirchenzeitung“”

„Gott hat diese Ordnung werden: lassen, daß deutschen! evangeli-
schen Landen die Kirche mit dem aa und dier aa mit der Kirche
verbunden LSit enn der Staat vertiraute ihr se1in Volk In
diemr Verbindung VO  z} aa un Kirche ist die Volkskirche einge-
schlossen Das Volk LSt heute ihr Arbeitsfeld. Wird aber die Oolks-
1r ın diesem Sinne bleiben ©] 10 JIrennung VOo  —

Kirche un Staate“”
Be]l der ann einsetzenden Verarbeitung der

TODiIieme ging INnan überall AQus VOIN der juristischen rag
der Legitimitäa der Reichsverfassung. Dadurch kam
I1a  . zunächst einer Verurteilung der Revolution, die all-
gemein als Rechtsbruch bezeichnet wurde. SO WäaTl Ina  _ bel-
spielsweise der Meinung, daß das andesherrliche Kirchen-
regiment VO der Revolution ZWAaI abgeschafft sel, ber 1n
ihr N1C| notwendig untergegangen „Die Revolution ann
Rechte stüurzen, NIC| aufheben  “ &y Es WäarTr 1so weiter die
Trage, woher die eue Verfassung ir eC| nahm, WenNnn

die alte U UuTre einen Rechtsbruch außer Ta gesetzt
wurde.

In keinem ager der lutherischen Rechten 1e ß INa  aD wel-
fel darüber, daß Inan das orgehen der Weılımarer National-
versammlung Iur rechtsw1idr1g 1e ebenso w1e die Revolu-
tion, die ihr voTrau{fging. Interessanterweilse ber wWwWaäal 1ler
der rechtliche Beziehungspunkt cht der VOI der Revo-
Ilution iegende aalt, sondern die kirchliche Verfassungs:
lage ach der Revolution SO chrieb Theodor Kaftan 3

„Die: einzige legitim zuständige nstanz (SC ZUT Ausüubung der Kır
chengewalt) ist die Synode, Wer sonst? och icht irgendeine
beliebige, S1iCH selbst berufende nstanz, wı1ıe WIr das 1n
unseTrTem Staatsleben erlebt haben? In einem solchen Vorgehen steckt
keine SDur VO Legitimitaft. Das ıst nichts als eın aus
der Revolution geborenerT TerTOr.”

Überall w1ıes iIna  j darauf hin, daß 1n der Revolution die
rechtlich veriahte Kirchengesellschaft Nn1ıCH ın Irummer g’_

1D 1918, Sp 490
3) Sperrungen sind, nicht anders angemerkt, mmer v ONn m1r,

Pechmann, N.K 1920,
AUg., Ev.-luth. Kirchenzeltung, 1919, Sp 120



Hans Rothe

gangen Wäar die nstanz der Synode sel intakt und da-
UrC| sSel der Kirchenverfassung der Rechtsboden nicht ent-
N10)

irgends ber gab inan sich, dieser grundsätz-
sätzlichen nschauung, der usıon in, als könne InNnd  - die
eUe echts- un Verfassungslage ignorleren. „Die
Verfassungen sind das Notrecht eiıiner Notzeit,
VOoO  > dem gemeinsamen Willen, auf diesem, Wenn der Bür-
gerkrieg vermieden werden soll, allein angbaren Wege
SIaallı geordneten Zuständen zurückzukommen **).“ ang
aus derartigen Formulierungen ZWAar die Hoffnung, „die
Revolution, die zerstoörenden ächte, welche S]Ie her-
beigeführt aben, überwinden“, WaäarTr INa  e sich ber
ennoch ganz klar darüber, daß „unmögli sein wird,
alle Wirkungen der Revolution ungeschehen machen 12).n
Z diesen dauernden Wirkungen echnete Inan allgemein
den Untergang des landesherrlichen Kirchenregiments 18)

ber diese formale Anerkennung VOoO  3 eimar -g1ng
Kaftan noch weit hinaus. Be]) er Reserviertheit gegenüber
der Revolution sah 1n ihr doch auch 1ne rechtsschaffende
Ta on bevor S1e Z Ausbruch kam, g ..
schrieben *4: „Bel einer Neuordnung der Beziehungen TW ]
schen irche un Staat“ muß VOT em „der aa die KIr-
chengewalt, au{i die kein sgittliches ec
hat, der irche zurückgeben.” Diese Forderung wurde
auch VO  en anderen erhoben, ber UFr aus ndgs VOT der
kommenden emokratie 16) Kaftan kam dagegen 1m autfe

Vgl eSCHEYV, Allg Ev.-lß'nh. Kirchenzeitung, 1919 S5p 1111
Vgl die Resolution des Kirchenvorstandes der preußischen Landes-

kirchen die verfassunggebende ersammlung 17 Weimaäar, abgedruckt
der Allg. Ev.-luth. Kirchenzeitung, 919, unter dem 28, Februar, Sp. 191

10) SO Von juristischer Seite Büchsel, Alg Ev.-1uth irchenzeitung,
1919, Sp 847

11 Pechmann N.K 1920, 66; vgl auch Büchsel, Allgq Ev . -1uth
Kirchenzeitung, 1919, Sp

12) Pechmann, N. K 1920, S
18)
1l) ANg. By.-luth. Kirchenzeitung, 1918, 5p 22F
16) So FAlrchtete EVWi Läible, Ev.-Juth Kirchenzeitung, 1918 Sp

der ZWang einer Demokratie unerträglich sein MÜsse Jegen-
.ber dem ZIWangd der onarchie
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der Zeit größerer Aufgeschlossenheit *°) Unser
gegenwartiges irchentum 1st Staatskirchentum, der
aa B.O7 hat sıch überFVebit

An zahlreichen Außerungen Kaftans 1äßt sich nachweisen,
daß dieser orthodox Kirchenmann, der die atfsachne der
Revolution bedauerte ihre Wirkungen egrüßte 17)1 weil S1e
entweder altes, bislang unterdrücktes eC| Geltung
setzten *°) der Jar ec sSch ü fıeen } Er
konnte spater die Revolution selbst unmißverständlich
als ”  ea  102 früheres sozlales Unrecht“ bezeich-
ne 7

H Der eubau der Verfiassung der Iutherischen
Landeskirchen

Das Problem der ahrung der Re  skontinuitd
Als der Revolution die deutschen Fürsten und

ihnen die offziellen Oberhäupter der Kırchen
ITen erga siıch en deutschen Ländern mı1ıt Ausnahme
Württembergs *) die rage wWIie wird die Kirche NnUu
ihre EUE Verfassung rechtlich begründen, WenNnn S1e daran
geht die Beziehungen ZUMM aa ne  e ordnen, nachdem
das orgehen Ön Weimar schartf verurteilt worden war?

In dert cehr eftigen Diskussion diese rage forderten
die Liberalen allgemeine 1Twahlen weil nach ihrer Meinung
a Alg Ev -1ıuth Kirchenzeitung, 1918 S5D G34

—— „Leider mußlie eT7TSi elle Revolution kommen U  S diesem echt
(SC, der Souveränität der Synode) S Durchburch 71 verheltfen Allg
HVJnth Kirchenzeitung, 1920 Sp
“ Vgl SE111E altung un Minderheitenschutz, Allc Ev1L

Kirchenzeitung, 1918, 113; unten 122, Anm 101, I2a
19) iIm Verhältnis 38l aat sel das „Recht“ Q die Stelle der „USurT-

en ALg Ev .]uth rchenzeitung, 1918 S5D 9672 die P
heren staatlichen Kirchenbehörden seien „Surrogate“ gewesen die LeCUenN
aber, die mit der Revolution „411S Leben aten  - elen „  je AC|
selbst“, 1D 1919, Sp 512

20) 1D 1920 SpD 539
Aunnn In Württemberg wurde kurz VO1 der Revolution e1n es Eese

wOonach 1111 Falle elner katholischen hronfolge die Kirchengewalt
evangelisches Konsistorium VO  3 füuünf Maännern übergeben werden

mußte dahingehend geänder daß auch dann Kraft Teie WEELLLN
auıf die evangelische Staatsgewa nichtchristliche ühberhaupt folgen
sollte, etwa elßhe sozialistische
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die Synoden und Konsistorien esie aQus der staatskirchli-
chen Zeıt und mıit diesem aa ihre Ex1-
stenzberechtigung verloren hätten Ihre Zusammensetzung
entspräche nıCH mehr dem Willen der Kirchenbevölkerung,
un ga aher, diese iın euwahlen nunmehr Wort
kommen lassen.

Die rthodoxen wehrten sich diese Forderung.
Nach ihrer Ansicht durfte die Zusammensetzung der SyNOo-
den nicht die Ursache se1n, die nstanz der Synode selbst

umgehen. Es WaäaTl der eologe Kaftan, der auf dieses
Juristische Faktum hinwies

„Schon lange Jahre lehrte das Kirchenrecht, daß WI1e dem Staate die
Staatshoheit, der Kirche die irchengewalt gebühre Die 1r
Der ist repräsentiert durch die andessynode Daher 1st die Landes-
synode SOUVeran.  “

Dadurch wurde jedoch die allgemeine 1NS1CH nicht
ungültig, daß die Landeskirchen 1Ne Neuregelung ihres
Verhältnisses ZU. Staate un 1INne Reifiorm ihrer Verfassung
rauchen **),“ Es andelie sich el 1ne VOo  } breiten
reisen erhobene Forderung, die ihnre Wurzel 1n der 'Tat-
sache des als endgültig erkannten Unterganges des landes-
herrlichen Kirchenregiments 24)

ber die jJjele un! eihnhoden des Neubaus gıingen
ann allerdings die Ansichten weit auseinander. Die Wort-
führer der Gemeinschaftsbewegung legten, entsprechend ih-
TeTr noch darzustellenden Gemeinde-un Kirchenanschauung,
auf die Notwendigkeit einer reC|  1cChen, Iso angeblich „AU-
erlichen“ Organisation keinen Wert *°)

'22) Allg Ev.-luth., Kirchenzeitung, 1920, S5D f
23) Büchsel, ib 1919, Sp 8347 Val auch einen entschiedenen Gegner

der Neuen erhältnisse wie N.K 1920, „Insbeson-
ere IN und muß die au{f den Boden Jjenes Notrechts reten,
auf welchem die Nationalversammlung und die Reichsverfassung .
zustande gekommen sind. Und sie muß sich auf diesem Boden mehr als
NUur DroVvisorisch einrichten.“

24) „Auch dort üubrigens, mMan die Möglichkeit erwägt, eine freie
Volkskirche unter der Kirchenhoheit des Staates schaffen gesteht
Inan dem Staate NUur die Zustimmung der Verfassung und den
Finanzgesetzen @3 - SO Stange 1n einem Resumee n Zum Neubau der

Landeskirchen“, Past.bl 61, 146
26) Stange, ib (1 S,
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s  Im ınnersten Kern handelt sich wahrhaftig icht Fragen des
Rechts, ondern gesunde Grundlagen wirklicher kirchlicher AT-
beit,“

Es WaäarTr eın wesentlı  er Bestandtei ihrer Theologie, wenn
die Gemeinschaftsbewegung 1l1er einen Gegensatz erblickte
Dementsprechend lag diesen Kırchenmannern ın erster Linie
die „Von dem Ansturm kirchenzerstörender emente  H be-
drohte Einzelgemeinde Herzen, nicht ber das Juristische
Problem der Wahrung der Rechtskontinuitä ın der kirchli-
chen Verfassungsarbeit 26)

nier dem Zeichen des Problems dieser Rechtskonti-
nultät stan jedoch die charfe Auseinandersetzung zwıiıschen
Orthodoxen und Liberalen QOeschey, eın bayrischer Jurist,
tellte das Problem VO  3 orthodoxer elte dar 27)

„Zwei Anschauungen treten sich schroff gegenüber, Die einNne VEeT-
Jangt 1Ne Konstituante, die andere verwirit diese Forderung und
überträgt die Neugestaltung der Ordentlichen Synode Die Kırche
des Herrn ist unerschütterlich Was soll cla e1Ne Konstituierung? In
dessen, cdie Kirche, die WIT zZUuU gestalten haben, 1st die rechtlich VeT-

Aberfaßte Kirchengesellschaft., Sie kannn ın rümmer gehen
S1e i1st icht ın Tümmer gegangen, Darum 1st jene zweite Mel-.
U1G im vollen Rechte,.“
Nun WarTr ber den Liberalen N1iC| bestreiten, daß die

Synode allein durch den Wegtfall des Summepiskopats
verändert worden WAaT, daß diese Tatsache N1C| übersehen
werden konnte Am deutlichsten erkannte das Kaftan und
eruhrtife sich hierin miıt der Ansicht, die 1n der (Gjemein-
schaftsbewegung vorherrschte ““), und ın gewlsser Weise
bestätigte die 1Derale Ansıcht Die Synoden hätten sıch
erst 1 etzten Drittel des etzten Jahrhunderts gebi  EL,

„te1ls als Folgeerscheinung der konstituellen Umgestaltung des
Staatswesens, teils als eın Mittel, durch Gewährung gew1sser (ı@-
meinderechte die Staatsherrschaft als letztentscheidende aufrechtzu-
erhalten 29J

20) Stange  Y 1D 63 (1920/21). 278
Allg Ev..luth Kirchenzeitung, 1919 Sp 1L1LIS

28) Vgl Stange, Past.bl 61 )' 146 „Der Ühbergang aller ICI
1chen oheit au[i (die ynoden hbedeutete einen einschneidenden
Umsturz aller kirchlichen Ordnung, daß der en  u der Kirchen a
aufschiebhar geworden ist.“

29) Allg Ev.-luth Ki.ztg 1920, Sp 559
7>1—
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Von verschiedenen Seiten wurde deshalb auf das bayrische
Vorbild hingewiesen, deutlichsten wleder VO  5 Oeschey 30)

„Eine nach er e1lse gewählte außerordentliche Synode hat e1n
Wahlrecht geschaffen., Damiıt Wa s1e nde

1ne auf TUnN: diessen gewählte NeUe Synode wird den erfas-

einem
sungsumbau vornehmen“”, „aber die NneUue Synode) hat h t u f

evolutionaren Trümmerfeld konstl-
uleTren.

isoliert, sondern VelI-Man sa diese organge nicht
band amı eine direkte Kritik W eimar 81)

„Auch diese Wahlordnung 1st Notrecht.“ Aber „die Generalsynode,
welche angeNOMM' hat, beruht auf der S

igen Wahlordnung, nıcht auf einem VO revolutionäaren Gewialt-
habern oktroyierten und über alle zulässigen TENZEN; hinaus ge-
dehnten Wahlrecht.“

Die Beurteilung des Wahlrechts
Das 1918 eingeführte, allgemeine, gleiche un geheime

Wahlrecht bedeutete, jedenfalls innerhalb der evangelischen
irche, eın vollständiges Novum. War INa  — SChON, TO der
grundsätzlichen Übereinstimmung, die Kirche rechtlich NnEeu

verfassen, ber die rage des legitimen Eintritts 1n diese
eue Verfassung erhe  iıchen Differenzen gekommen,
gingen die Meıinungen ın der Beurteilung der uch fUÜur die
irche nicht mehr umgehenden politischen atsachne des
demokratischen Wahlsystems Tst TEeC| auseinander. ewWwl
spielte el die Unklarheit ber die grundsätzlichen Gege-
benheiten un Notwendigkeiten ıne n sehr weitgehende
o  e: die Unklarheit paarte sich uch zuweilen mı1ıt InNan-

gelndem BeurteilungsvermöÖgen, WeNnNn 119  - 1eST, daß das
demokratische Wahlrecht nNn1ıCI dQUus dem Geiste esu stamme,
sondern aQus dem OUSSE@QaAUS 82)

Dennoch findet mMan, daß sich ler are, meist auch
wohlbegründete Anschauungen gehandelt hat, die 1n Vel-
schiedenen echtskonzeptionen wurzelten. uberdem sind
gewisse Grundprobleme jedes Wahlrechts eutlic gesehen

30) 1'  %r 5Sp 1111
81) Pechmann, N. K 1920,
82) ert, Allg. Ev.-l1uth. Kirchenzeitung, 1919, Sp 490 Zu beachten

ist dabei aber, daß bei der Diskussion ber den d 137 der Reichsver-
fassung 1n Weimar („Grundrechte“) das ntirum eine sehr ähnliche Stel-
1Uung einnahm.
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worden: das Problem des Verfassungsschutzes und des
Minderheitenschutzes

Die Gemeinschaftsbewegung, VOTL 1918 nicht selten be-
So ihre Eigenrechte, die sS1e uch ach 191383 ın inl-
gen egenden och kämpfen MU. (SO VOT em ın es-
wig-Holsteıin, Mecklenburg un den preußischen Ostprovin-
zen), keine inneren der geschichtlichen Widerstände

überwinden, das re gut heißen, uch un
gerade N1ıC mıiıt dem vollen ewußtsein, daß sich el

das demokratische Prinzıp als olches andelte; zumal
gerade den dQUusSs dieser ewegung kommenden evangelischen
T1sStien Fragen der TeC|  ıchen Verfassung weniger Her-
zZen agen, als die große Aufgabe der Gemeindebildung. Die
anfänglich vereinzelten, späater mıiıt großer Eindringlichkeit
überall wiederholten Forderungen nach „einer evangelisch-
demokratischen Gemeinschait nach der Schrift ” )“ un VOI
em ach eiINer Vertretitung 1n den Kirchenvorständen,
mıiıt sıch i1ne Aufhebung des arochilalzwanges verbinden
sollte, resumilerte Stange 84)

„Wahlen TÜr die Synode (sind) auf eine breitere Grundlage stel-
Jlen Nach dieser Richtung hıin trıtt INdadn AB fur eın direktes
Wahlrec ein, ın Anbahnung demokratischer
UUTaANn Un G.
Man scheute sich uch nN1ıCH mıit der Forderung des allge-

meinen Wahlrechts f{ür die Kirche in er Deutlichkeit eın
Wahlsystem durch das „Sleb der Diözesansynode” abzuleh-
nen 85)

Jedoch csah gerade die Gemeinschaftsbewegung, der das
Wahlrecht ganz eue Entfaltungsmöglichkeiten brachte, die
staändige Bedrohung 1mMm schrankenlosen Tau Es ZEU:
VO  e Inkonsequenz 1m Denken, entspra ber der eologl-
schen Grundhaltung dieser eWwegung, wenn unmittelbar
ben Worten aufri  tiger Ablehnung eines undemokratischen
Systems oft hne Übergang der Entzug des Wahlrechts für
gewilsse Personen der gal Person  rTruppen gefordert WUT-

SS) Vgl Fleisch, Die tellung der Gemeinschaftsbewegung ZUu Neu-
bau der Kirche seit der Revolution, N. K (1921) 278 und 282

';)4 .St‘an\ge‚ Zum eubau der Landeskirchen, Past.bl 61 (1919),
35 Boeckh, Austauschdienst des Evangelischen Pressed?!:  stes 17;

ebenso Ernst; nach ange, Past.bl 61 (1919),
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de, den „Bestand der Gemeinde“ sicherzustellen 30) Man
gab sıch ebenfalls eın charakteristischer Zug dieser hed-
ogie 2 anch gar NC der Mühe 1ın, einen Ausweg dQus die-
sSe Dilemma finden Das ze1gt, w1e wen1g 1l1er auf den
Begr1ff „demokKrTatisch“” ankam, wı1ıe vorbehaltlos dagegen der
Begrifi der „Gemeirmde“ 1mM Zentrum des Denkens SIan!
Was QeaemokrTtatisch seın KON:NTEe, 1äaßt sich
I1so ımmer D VO diesem Gemeınde-
Degrı14 @r bestımmen:;: Das gilt auch von solchen
Leuten, die der Gemeinschaftsbewegung NUur ahe un nıcht
einmal sehr ahe tanden, wıe eiwa Bürckstümmer. Er be-
grüßte 1ın dem Wahlrecht ein es Gut, das die
1in tarkem MaßDße garantiere, weil sein Entzug einschneiden-
der empfunden werde als der Entzug der Sakramente 81)

Andererseits WäarTr gerade das
1n der lutherischen Theologie, das verantwortliche K3T-

chenmänner un Kirchenrechtler veranlaßte, nıcht Nur Be-
denken das demokratische Prinzip außern, sondern

schlechtweg bzulehnen SO verlangte ‚ der Herausge-
ber der „Allgemeinen Evangelisch-lutherischen Kirchenzel-
tung  “ Laible „Widerstand jeden Versuch einer Ta

ch Demokratisierung der Iırche.“ 38) el ann das
vorsichtige T1 „falsc keine 1m Grunde positıive Fin-
stellung vortäuschen, enn Laible iort

„Wir meinen das Wort S wie INa  — heute verste| als Sn
herrschaft, dargestellt ın dem poli  Iıschen Wahl:
SYSLIEM. Das Voik 1st mMünd1g geworden, Sagt 1m Staats-
Jleben; das Volk reglert sich selhbst R Nun WIT sehen, 1n diese
Volksherrscha: heute geführt hat allie rTrdnungen wWäan-

Die 1r 1Sst doch 1n ihrem Wesen Monarchie, icht emo-
kratie 39)'u
Die 1n ihrer theologischen Wurzel verschiedenen Auße-

Iungen berühren sich 1er 1ın einem sehr wesenitlı  en un
ihre Wirkung 1MmM politischen Bereich mMu sich ın der
Offentlichkeit als eın Hindernis aufbauen VOT der Tendenz,
alle Gebiete mi1t dem edanken des demokratischen Staats-
sSystems durchdringen.

36) erg darüber unten, 107
87) Past.bl (1920/21), 324
88) 1919, Sp 718
89) Ebenso hart urte1ltie Pechmann, N. K 1920, 81
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Andererseits en sich 1ler Zzwel Fronten des evangeli-

schen theologischen Denkens gegenuüber, die 1mM Luthertum
1n der einen der anderen orm ine ange eigene Iradition
hatten Die ine ist gekennzeichnet UrCcC den rdnungs-
gedanken der lutherischen ogmatik. Die andere ist ure
zahlreiche Verbindungslinien iNN1g verknüpit mit eliner Er-
scheinung, die UrC| die Begriffe „Piıetismus“” un ‚Erwek-
kungsbewegung” Ur angedeutet werden braucht, die
historischen Zusammenhänge eutlic werden lassen. In
diesem WaäarTr entscheidend, daß sich die Gemeilin-
schaftsbewegung 1M Abstand VO  _ dem ihrer Meinung ach
gänzlic| Z eblosen Formalismus verknöcherten (Iräd-
NuNgSprNNZ1Ip der anderen gebi  e el fanden sich
aber 1n ihrem gemeinsamen Widerstand die „Bil-
dungsreligion“ der Liberalen Es MU. er ıne vordring-
1C| Aufgabe se1ln, diese egensätzlichkeiten auszugleichen
und überwinden.

Der Mann, der erheblich azu beitrug, diese Aufgabe
lösen, Wäar Kaftan Seine lebenslange Trbeıit 1n der

damals preußischen Provinz Schleswig-Holstein ihm
den 1InNnn für juristische Notwendigkeiten geschärft, un Qus
se1lner erwurzelung 1mMm Luthertum erklärt sich überdies,
daß ihm das Ordnungsprinzip 1n erster Linie wicht1g WAaLrl.
Gleichzeitig ber ın seinem Amt reichlich Gelegen-
heit gehabt, sich mit der VO  D Dänemark her verstärkt WIT-
kenden Erweckungsbewegung bekannt machen, die weiıte
elle Schleswigs ergriffen SO erklärt sich, daß ihm
auch die Neuordnung un Erhaltung der un!
des Gemeindelebens Herzen lag.

Es ist schon bekannt, daß Kaftan DUr die Synoden noch
nach 1918 für iıne egitime nstanz 1e die rechtens N1C|

umgehen WAäTl, uch und VOT em bei der Neufassung
und nwendung des Wahlrechts nıcı Man ann ber leicht
erkennen, wıe fortschrittlich ber diese Institution dachte,
ber deren Rückständigkeit sich wohl 1mM klaren Wäal 40)
UrC| ih kam 1n den formalistischen Diskussionen
echte un Instanzen ZU. erstenmal ıne a

fassung ehöÖör, die gleichwohl Nn1ıC| verlangte, die
Iraglichen Institutionen UrCci andere ersetzen 41) f

40) Vigl oben, 9 Anm. und 98I
A1) Aillg Ev.-1uth Kirchenzeitung, 1919, Sp 120,
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„Die Synode weıiß doch alle 42) ihre voll-
kommenheit auf dem Mandat 42) der Gemeinde beruht Es eht

e  em einzeilnen frei, sich se1ine <olcher OÖtfdenung
Tf 3  IM d e Synode wenden. Alles dieses wird die
Synode unter dem Gesichtspunkt, wıie welt arın der ıllJe d e

Kke ZUuU Ausdruck omm(, berücksichtigen ha-
ben un auch berücksichtigen, eben: deshalb, weil S1Ie sich bewußt

n el würde
ist Mandatar des Kirchenvolkes sein. ]

13r SC  echt bekommen
Der Ordnungsgedanke ist ler insofern bereichert worden,
als die synodale nstanz nicht L1LUT legitimier wWwIrd UrC| ihre
ungebrochene Rechtskontinuität; sondern diese Legitimitä
SChl1e notwendigerweise das ewußtsein der Verantwor-
Lung „nach unten  44 mit ein, weil S1Ee VONN da alle ihre Macht
hat Von da ann ihr die Macht auchqwerden,
WenNnn die ynode anfängt, tyrannisch regleren.

Die iheologische Grundlage der politischen edanken
Die Anschauung VO  n Kıirche un Gemeinde

An diesem un muß die Darstellung unterbrochen WEeI-
den. FEFhe N1IC| die wichtigsten edanken ber iırche und
Gemeinde erläutert worden SINd, werden auch 1ın der olgedie politischen edanken Nn1ıC| ihrem echten Ort Verl-
stian 43)

Die Anschauung VON der Kirche bei den rTthodoxi-
Sien War CNY verbunden mıiıft ihrer buchstabengetreuen AuTt-
fassung VO ekenntnis Wer, nach dieser Anschauung,NIGC den ext der Augustana unterschreiben, DZwWw. bei der
Ordination darauf N1ıC| schwören wollte, hatte S1ICH dadurch
eigentlich die Zugehörigkeit Z Kirche verscherzt, und INa  -
verlangte, daß daraus rechtliche Konsequenzen YEeEZOgENwerden ollten. An diesem un VOT em entbrannte der
Streit mıiıt den Liberalen 44)

Andererseits bDer ist olgendes VOoO  - Bedeutung: In dem
Augenblick, als die Kırche des staatlıchen Schutzes der Mon-

42) Vom Autor
I3) Es werden dabei NUur die wichtigsten Verhältnisse hervorgehoben.Die Gedanken ber Kirche und Gemeinde können ım einzelnen erst

anderer Stelle ZUT Darstellung gelangen,
(l) Auch auf dieses Problem ann 1M einzelnen hier icht eingegangenwerden. Es wird NUr auf 114 noch e1nma. aufgegriffen, WeNnNn

Problem des Verfassungsschutzes berührt
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archije verlustig ging un sıch einer ihr aus verschiedenen
Gründen nicht unbedingt wohlwollenden emokratie g -
genübersah, berieien sich zahlreiche Vertreier auf das eC|
der kirchlichen Selbstverwaltung, unachst VOI em 1ın
finanziellen Dingen *°). Dıieser Jganz echt erhobene An-
spruch führte unachst der noch i1emlıch VO  5 en
Seiten geäußerten Forderung, daß, die innere nab-
hängigkeit der iırche gewährleisten, diese „herauszu-
lösen (sel aus dem amp. der politischen Parteien mıiıt sel-
nen es vergiftenden Schlagworten *°).“ Es gehört un
mit gu  m TUn der Tradition der evangelischen
Kirche, sich bewußt außerhalb der ber den Partejien ihren
Ort suchen. Soweıit ist die letztzitierte Außerung durch-
d us gewöhnlich.

Nun ber traten eutungen der ben erwähnten orde-
rungen 1ın die Wir.  eit, die gänzlic verschiedene, ja
einander gegenseltig ausschließende otive der einzelnen
Kirchenmänner erkennen lassen. SO korrespondierte die
zweiıte Forderung mi1ıt einNer Meinung, derzufolge das Wesen
der I UrC| die Feststellung der atsache ihres stif-
tungsmäßigen, göttlichen Charakters
beschrieben ist Mit dieser Feststellung wollte INa  e sich iın
ersier Linie die Infiltrationstendenzen des demokra-
tischen Prinzips abschirmen 47)

„(Die Kirche) annn ın ihren Einriıchtungen vieles {UN, auf Nneue

Bedürinisse einzugehen; aber S1Ie darf sich icht einrichten, daß
S1e Gefahr au ihren stiftungsmäßigen Charakter verlieren und
aQus einer Verwalterin göttlicher Geheimnisse einem Tummel- un
Kampfplaltz menschlicher Meinungen werden 48)."

dö) Die rage der finanziellen: Regelung Wäar scChon VOT der Revolution
aufgegriffen worden, da man die TeNNUNGg VO aa kommen cah un
nicht Wu  E, wıe „der Rechtssinn im Staate, der die Trennung vollzieht,
beschaffen sein wird“, Büttner, Allg Ev.-luth Kirchenzeltung, 1918 Sp
146 Aus diesem Grunde hatte Inan geraten, das selbständige irchen-

den die Kirche das echt der Selbstbesteuerung SOW1eSO eanspruchenvermögen tärken, ib Vgl aber mıit anderer Begründung Kaftan, für

mußte, auch schon geqg en die Monarchie, Allg, Ev.-1uth Kirchenzeiltung,
1918, Sp 227 un

48) Büchsel, iD 1919, S5p 849
sich erinnern, daß das demokratische Prinzip‘7) Es ist notwendig,

welches die evangelischen Kirchen iındem monarchischen gefolgt WAaär,
Deutschland estlos durchdrungen

48) echmann, N.K 1920, 80; vgl au Ebert, Allq Ev,-Juth KiITr-
chenzeitung, 1919, Sp 490
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anınier sStan unausgesprochen die weit verbreıitetie An-
sicht, daß die Kirche eben Ta ihres stiftungsmäßigen C°Hha-
akters einen rechtlichen Eingriff N1ıC zulasse 49)

Pechmann gab andererseits Ndıre die Möglichkeit Z
daß die irche wohl einem „Tummelplatz menschlicher
Meinungen“ werden könne. Das edeute ber nichts ande-
IS als daß die evangelische atisache der göttlichen Stif-
LUNg der Kirche allein N1C| zureichend 1st, die Kirche als
Stiftung uch formen un erhalten Diesen inneren
Widerspruch INa uch frühzeitig erkannt Laible
raumte ein, „daß Inan scheiden hat zwıischen kirchlicher
Verfassung un irchlichem Bekenntnis °*).“ Aber diese
eidung sSel N1ıC| sauber durchzuführen. Und u  a ZOG
dUus dieser Tkenntnis nıCı den Schluß, daß eben ZU
Wesen der Ilutherischen Kirche gehören musse, Wenn sich
ihr ekenntnis ständig unter den jeweils vorhandenen
Rechtsformen N1Ur behauptet, Ja sich ihnen anpaßt,
mıiıt sich zweiflfellos aut reformatorischem en eiunden
a  e, sondern 50)

„Beide greifen ineinander: Ind  5 s1e nıch:  e ungsestrait, Wir -
hen auch bereits, wohin Cdie falsche Scheidung führt, indem die polisısche Wahlverfassung 1ın je Kirche einzudringen dröht.?”

Daraus S1e INan, wIie Laible zurück el ın die Ansicht, der
stiıftungsmäßige harakter verbiete der Kirche, sich 1ne
andere als die gerade bestehende Verfassung geben Und
ma  m} erkennt zugleic eutlıch, wWwI1e für diese theologische
Anschauung Von der Kirche N1C| theologische, Ssondern ın
erster Linie politische otive entscheidend waren *”). Das
erklärt ann uch die inneren Widersprüche, die 1er
bemerken sind un VOT em auch, daß diese N1C| auIge-en, ja oft N1C| einmal be_merkt wurden *>*).

l9) Vigl ert, 1D Sp 490; „Entweder 1st die Kirche eine göttlicheStiftung oder sie ist ein menschlicher Verein,.“ ible, 1D,, 717 „Die
Kirche macht der Herr, Uund ihre Gestalt un orm mach*? der Herr.“
Vgl auch Pechmann selbst, der 1n diesem Zusammenhang Augustin 71
tlerte, AIn ecclesia NoOnN vale hoc egqgO dico, HOC 1CIS, hoc ille
dicit, sed aecC 1C1 Dominus

50) Allg Ev.-Jluth, Kirchenzeitung, 1919, Sp 714
51) Vigl die Formulierung iD., Sp 718 D ist die Kirche doch in

ihrem Wesen Oonar  je, nicht Demokratie.“
52) Diese Widersprüche wurden ıcht aufgelöst, sondern 1mM Gegenteil

vertieft und verschleiert iın Laibles ersuch, selne Ansicht theologisch
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Mit dieser 1mM politischen Rau formulijerten Ansicht kOrT-
die durch un UurCc| theolo-respondierte weiıter ufs engste

gische, ber in ihrer Art nıcht eUe Auffassung, wonach die
in der irche lösenden Aufgabe NUur „sub specie aeter-

wodur INa sich berechtigtnitatis” anzusehen
glaubte, ıne bkehr vVOonNn „der Welt“ predigen 55)

Verbindlich wurde das annn 1925 formuliert in den „Leit-
satzen der Weltkonferenz fur praktisches Christe ın

der Allgemeinen Van-Stockholm, vorgelegt 1 Aut
gelischen-lutherischen KonferENZ Engere Konferenz) VOonNn

Landesbischof{f Ihmels  “ In diesen Leitsatzen 1es INallı

d., 64)
1€\ Kirche hat lediglich ( die: Aufgabe, die Botschaft VO —> ——  Reıch

Gottes vierkündigen
Das eich Gottes ist etwaU schlechthin UÜberweltli-

ches. ist eiLWwWas voöl 11g Neues 1n dieser Welt
Es entwickelt sich weder aQus der Welt, och geht eıne

sublimierteVerbindumg m 1ıt der W elt e1n: es 15 weder
‚Welti, noch christianısıerte Welt; 1ıst vielmehr 1n C  e

chöpfung Gotfies 1n der W elt 55)'"
Aus Janz anderen Motiven heraus kam die

meinschafiftsbewegung einer nschauun VOoIl

der 1r Man muß sich el VOI ugen halten, daß diese
ewegung ın emsen Maße Kirchenfeindschaift in ihren
Reihen entwickelte, ın dem sS1e sich dem Sektenideal einer
konkreten Gemeinde näherte 1n dem Bestreben, VOLr em
das christliche en eın Bestreben, bei dem
sS1e NUur oft auf den (unbewußten der bewußten) 1der-
Stian: der Landeskirchen gestoßen Wäl. SOo sprach man nicht
VO  - Kirche, sondern VOIl der Gemeinde: ber gibt keinen
Zweifel, daß INan die Gemeinde 1n der Landeskirche meinte.
Nach dieser Auffassung ıst die Gemeinde, un nicht e1in ZeN-

„Wir enschen sind NANUur dazuı, aufzuhorchen,begründen,, 1D., Sp 717
welche Gestalt (SC der Kirche) der Herr will Weil WIr das noch nicht
Wissen, gilt eS, {un gen eiS, WaS sich der Kirche jelz
aufdrängen wIll, ohne aus der Schriift bewäührt sgein.“

58) 1D., Sp 717
5!) Past.bl 3
55) Es ıst nicht ganz verständlich, WwW1e das all,G' offizielle ese dl

werden onnte Vgl dagegen den Holländer ote-
maker de 1D., 574 „Diese VO.  - oßlt schaffene Erde soll das
Terrain für die rbeit der Tısien sein W 575 „Für ott soll
in Gottes Schöpfung arbeiten.
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trales egiment, dı Kirche „Wie entspräch andersuch dem Wesen einer evangelischen Gemeinde, Tihrem Wesen ach ern selbständiger Organismus un de  S5-halb uch Iräger eines eigenen Rechtes ist 56).u Man Warsıch durchaus bewußt, amı iıne jedenfalls auf deut-schem Boden neuartige Anschauung formulieren,eiwa, wenn Inan Iiüur el Geschlechter folgerichtig dasLaienapostolat verlangte 57)

„Sind WIT SoWeit, WIrd INan unter Kirche Nnicht mehr bloß WI1ejetzt viele unNns Gegner, die Machtsphäre und Einflußsphäredes Theologenstandes verstehen, SONdern die nach Christi Gedankenun Christi Geist Organisierte Gemeinde.“
Es 151 deutlich, daß 1er die gleiche Forderung ach kirch*iıcher Selbstverwaltung einen YJanz anderen InhaltWenn INa  e den politischen Problemen olfenbar uch einigeBetrachtungen gewldme a  e, argumentierte INa  w} dochauf einem Janz anderen rund em Ina  } sich dadurchweniger in innere Widersprüche verwickelte, tellte ande-rerseits ben diese Anschauung ın ihrer Art und Entwick-lung ein grundpolitisches Faktum dar, WIEe den Konse-

YQUeENZEN daraus och zeigen sein WITd.
Diese Anschauung wurde ann immer mehr ın doppelterWeise erweitert. Sie namlich einmal dem Bestre-ben, S1010 „Kerngemeinden“ bilden Demzufolge soll sichjede Gemeinde teilen ın solche, „die mıit InNns Christen seinwollen“, die mMan twa ın einer Bibelstunde ZUusammenifassenwollte Es ist 1es der Gedanke der „eCcclesiola ın eccle-sS1a 68) u. Nur, wenn INa  - VOTrging, glaubte INan, die großeGesamtgemeinde innerlich beleben können 59)
Stange vertiefte diese Auffassung historisch: ın der Ge-chichte selen die christlichen Gemeinden immer gekenn-zeichnet Jewesen utTo das „Abstandsbewußtsein“ AT Lim.welt, Urc den rang SA Sammlung un „Gemeinschafts-bildung“ un:!: durch ihre „SOZlale Lebensgemeinschaft °)“,Ebenso wollte Inan die Kerngemeinden verstehen.

60) ange, Past.bl (1920), 62; vgl Liebe, 1D 61 (1919), 47157) Neuberg, 1b (1920), 494
58) Vgl das gleichnamige Buch VO  3 Hilbert, Leipzig 1920

dazu: Riethmüller, Past.bl (1923/24), 388; Liebe, 61(1919), 473; Hilbert, iD (1921/22) und
00) Past.bl (1923/24), 317—339,
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Wie sich 1er der Protest der pietistischen Verinnerli-
Chung das oftmals 1im Außeren erstarrende Kirchen-
tum formulierte 81) schloß sich andererseıts diese An-
schauung reibungslos miıt der tändig wachsenden nel-
gung jede äußere Organisation 62) ; un
INa betonte ausdrücklich, daß INa sich die Kerngemeinden
N1C| äaußerlich organisiert dachte 68) Denn jede Art aäußere
Organisation rüge 1ın sich schon wieder den Wang, den
INan vermeiden wollte 64) el War amı durchaus keine
Bekenntnisfeindschaft verbunden. In dieser 1NS1IC| WU.
Ina  en} sich eiN1Ig miıt den Orthodoxen °®°).

Frühzeitig setizte Kritik diesem derart verinnerlich-
ten un dem onkreten Zugriff ZWaLr entzogenen, ber den-
noch konkret wirksamen Gemeindebegrifi 18a9 Es wurde be-
tont, daß keine „Möglichkei einer testen Abgrenzung
zwischen der ‚kleinen er un der Masse* gäbe, und Ind  u

versaumte nie, die unvermeildbare Notwendigkeit einer (JTr&
ganisation erwähnen °°). Man verwles ferner auf die
Gelfahr der Zersprengung der kirchlichen Ordnung  d über-
aup 07) Der Pietismus, gemeindebildend vorgeht,
scha das Konventikel un 3 den Weg für den
Separatismus”, amı Waäar annn allerdings der Kerngedanke
der Gemeinschaftsbewegung abgelehnt.

Man wird unschwer .erkennen können, daß die beiden
geschilderten verschiedenen Anschauungen innerhalb der
irchlichen OÖrdnung remdkörper eien Die eine VOILI al-
lem, weil 61e sich außerhalb er Kirche ihrer eigenen
Intention zuwider politischen erhältnissen orientier-
te, die niIOC mehr vorhanden ©i]: weil S1e der erfor-
erl  en grundsätzlichen Neuordnung der Kirche 1n sich
und ın i1ınrem Verhältnis A aa hinderlich werden muß-

Die ande}re deshalb, weil S1Ee hereits weıt Der die tat-

61) Val Liebe, 1D 61 1919), 47U; ittel, ıb (1920/21), 421 4A22
und 424: Stange, 1D (1920/21), 413; val auch (1923/24), 3727

82) Vgl Stange, D 1920/21), 290 „Es IS! überhaup gefährlich,
Verfassungen machen.  4

63) Hilbert, iD (1921/22),
40609-—473

64) Val Liebe, Das Entscheidende Al eubau der 1rmMe, 1D 61 )|

65) Vgl Neuberg, 1D 1920), bes. 492
fld) Schian, ib (1920/21), 419
“ ‚ÜTcCkstümmer, ib 2  4 872
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ächliche kirchliche Ordnung hinaus ein Programm formu-
lierte, das ZWaLl dQus einer tiefen und besonders gearteien
Frömmigkeit erwuchs, ber gerade deshalb ein Programm
VO  _ besonderer politischer Iragweite WAaäT;: weil sS1e mit die-
sem Programm die irche Anforderungen tellte, denen
s1ie ihren bestehenden, vielfach noch staatskirchlichen Ver-
hältnissen nach nıcht gewachsen WaäaTl,. el ber wurzelten
ın einer Anschauun VO  3 der irche, die bei manchen

und richtigen edanken, VOIL em ın der Gemein-
schaftsbewegung wesentlich dem rund der utheri-
schen Theologie ruttelte Denn 1n der egation Wäar INa  ”
sıch eiIN1g: 1n der nnahme, daß irche und Gemeinde Jur1-
stisch gär nicht der N1C| mıiıt TUn der nıcht mıiıt Erfolg

gestalten sel In dieser egation verbarg sich die g’ -
T1lı Vergröberung, derzufolge der e1s NUur 1m Un-
sichtbaren wirksam sel1,

DIie ben geschilderten Anschauungen tellen eın the-
ologisches Problem dar, das 1n seiner jewelligen Lösung
1imMMer zugleich wesentlich politische Wirksamkeit en
muDhte:;: naäamlich die theologische Begründung des Ord-
nungsgedankens, der 1n lutheris  er Theologie grundsätz-
lıch orgegeben ist Dieser Ordnungsgedanke edurite T1N-
gend einer Grundlegung. Die Möglichkeit azu WwWar
Nnu 1n hervorragendem MaDße 1918 geschichtlich gegeben
Das erkannt en ist VOL em das Verdienst Kalftans
Dieses Verdienst wird ber noch erhöht dadurch, daß
keinen Augenblick 1n das politische ahrwasser geriet, SOTN-
ern „allererst die rage ach dem Wesen der Kirche“
beantworten Orderte, un das eben deshalb, weil INa  n}
„durch die geschichtliche Entwicklung auf einen Neubau der
Kirche hingewiesen worden“ sei:®°)

{)Da sich in der damaligen DU 1n erster Linie 1ne
Neuregelung edigli des Verhältnisses ZUu aa han-
deln schien un das bedeutete 1n weiten Kreisen: Siche-
Tung der überkommenen Kirche en aa&a

ann Jar nı eindringlich betont werden, einen
wı1ıe scharfen Weitblick der große Schleswig-Holsteiner
allein UrCc| diese Forderung bewies: schon Uurc die Tage-
stellung aut die irche eröffnete der Kırche Galız eue
Möglichkeiten.

Allgg Ev.-luth Kifchenzeitung, 1920, Sp
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unachıs kam der Münchener Jurist Oescheyvy Kaftan
em zwischen der unerschütterlichen A als

göttlicher iftung un: der rechtlich verfaßten Kirchengesell-
schafit unterschied, wehrte die oberflächliche nsicht ab,
als sel die Kirche NUr tiftung und somit eines juristischen,

notwendi außeren Zugriffs nNn1iC fähig °°). (‚janz 1mM
Sinne dieser aufklärenden Dennition arbeitete ann Kaifitan
weiıiter. el sStian fest auf dem en der Theologıe
Luthers Auf Luthers eNrTeE, daß die unsichtbare 1r 1M-
INeT DUr ın den Formen der sichtbaren gefunden werden
könne, geht Kaftans doppelseitiger Kirchenbegrifmf aller-
erst zurück:

So WwI1e „1m an für die! Gemeindeordnung die Rechtsform
er vorhandenen Rechtsformen des Tömischen Reiches gesucht W eT-
cdien:; mußte“, War auch immer notwendig, „daß die wachsende
Kirche für hre rechtliche Ausgestaltung VOo  - den r h 4

des Staates lernte CORechtsformien
„ gehe hier schlechthin dus VO  - dem Begriff der Kirche als solcher
und - —  beitone er ın allererster Linie, daß die Kirche elne

biftung isit ‘“*).“
Kaftan ann weiter aQus, daß die objektiven O_

fie  _ der göttlichen iftung Wort un Sakrament sind, un
dQus dieser doppelten Zuordnung erwächst der empirischen
iırche iıne ebenfalls oppelte Zuordnung Bekenntnis und
Amt hne sie 1ist die empirische Kirche N1CI irche 72) A Das
ist der Tund, auf dem Kalitan ann einem Bekenntnisbe-
gr1 kam, der die stiarre Konzeption des rthodox1ismus
durchbrach ©} Aus Wort un Sakrament erwachsen, ist

„das Bekenntnis der W iderhall des Wortes oOttes OM

der e © des Menschen.“
„Das Bekenntnis iSt e das jede einzelne empirische Kirche 1n iNnrer
1genar konstitulertt.‘
Unmittelbar daneben tellte Kaltan eine weıtere sıch fol-

gerichtig aQus dem eben esagten ergebende Begründung Y
„Aus Wort und Sakrament erwächst a'ber nicht minder das Am  4
„Wir Evangelischen WI1Ssen, daß Wort und Sakrament der (3 C»
meinde gehören. In d1ieser Begabung der Gemeinde HE aber die
Verpflichtung ZU rau ZUT Verwaltung dieser Gaben Dazu
at d i :el Ge‘meinvde da s Amt au SICH N ETauszZzu«.

89) 1D 1919‚ Sp LIELL. S, 9 1 Anm. 2 f val außerdem 1D Sp 1085

70) 1D 1920, Sp 5T
71) 1  Y Sp
72] ib., S»r
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setizen Un auch ‚erausgesetzt. Daß Sie das geban, icht 11
gendwie Wiüillkür; eErst dadurch, daß s1e Lafl, 1715 tu
S1Ee sich als Gemeinde.,“”
Hıiıer ist geradezu dramatisch, den inneren edanken-

gäaängen Kaftans folgen: unmerklich, scheint ©S, muündet
C hne 1m geringsten abzuweichen, doch N: bei dem
brennenden Tagesproblem. Denn War sehen, daß
schließlich einer doppelten Begründung der sichtbaren
Gemeinde gekommen ist 78) .

Demnach ıst die Kirche gleichzeitig Öttliche iftung und
rechtlich geordnete Genossenschaft: das ekenntnis ist„ Wi-
derhall des Wortes Gottes INn der eele des enschen“ un
die Konstitution der Gemeinde zugleich; das Amt ist gleich-
zeitig ın der iftung VO Wort un Sakrament immer schon
gegeben un wird gleichzeitig VO  3 der Gemeinde erst aus
sich herausgesetzt; un schlie  1CH glei  sam als unterster
Baustein ın diesem Gebäude die Gemeinde konstituiert
sich durch das ekenntnis un: durch die Heraussetzung des
mties iın gleicher Weise und nicht 1Ur durch das i1ne der
das andere. Gemeinde ist 1Iso nichts Starres, einmal durch
den historischen Akt eines bestimmten ekenntnisses und
nicht anders für alle Zeiten geprägt; S1e ist ber auch nichts,
Was sich NUurTrT aus sich selbst heraus konstituieren annn Eben-

sind Amt un Bekenntnis N1C ‚unreale“ inge jener
Welt; sS1e sind ber uch N1C| ınge, die die Gemeinde TST
erfunden hat

Es wird ichtbar, wıe CN sich 1er theologische und polı
ische Gestaltung berühren: enn erübrigt sich, beto-
DNEN, daß aQaus dieser Konzeption politische Aspekte VO  w

großer Tragweite sich ergeben Deshalb ann Nan auch 1er
abbrechen. Es ist gezeigt worden, daß 1n der FOol-

alle weıteren edanken verstehen S1INd.
Im Gegensatz den eisten „Orthodoxen“”, die

vieler Beziehung uch noch ach 1918 dem monarchischen
PrTiNZID fes  1elten Au timmte Kaftan mi1t der Konzeption

73) Kaftan hat ausgyesprochen, daß „Kirche und Gemeinde im W ee-
sentlichen identische Begriffe“ sind, 10., 5D

7!) Vgl 1  e, ıb 1919, Sp 718; Ebert, 10 Sp 494 Nicht selten
mit müilitärischer Terminologie, nıcht nach neutestamentlichen Verglei-
chen, sondern Anlehnung das kaiserliche Militärwesen eonharTtd,

G1 {1919), 248 Adler, 1D l)l 147 Sl DAaSSUM; Mat
thes, Ya (1921/22), S 307
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der Gemeinschaftsbewegung in der Konzentration auf die
CGemeinde überein. Vor em WäarTr die Bewertung der DO-”
i1ti1schen orgänge als einer fordernden Möglichkeit, die
weithin ın der Gemeinschaftsbewegung sich durchsetzte ZuU-
sammen mıiıt der schon geschilderten Anschauung VONn der
Gemeinde wurde diese Bewertung 1ın das 1C| heilsge-
schi  er Betrachtung gerückt, WwW1e na  e} bel Stange
iest, der oftmals der uge un mäßigende Wortführer der
Gemeinschaftbewegung War 75)

nES 1st der e SE der Geschichte sSel1Dst: der seine
evangelische Gemeinde 1n die ecue Situation hineinführt, unNnSe:-
1' Aufgabe annn NUur sein, ihr S klaren Bewußt-
Se1in ıhrer Lage verhelfen

Aber, ın dem Geiste geschäftiger un tatkräftiger Arbeift,
wlıe die Gemeinschaftsbewegung kennzeichnete, ganz be-
f{angen, verhielt Inan einem klärenden 1C| in die (e-
schichte selbst nicht Es entspra der heilsgeschichtlichen
Betrachtungsweise mehr, füur den Augenblick Vorschläge
machen 76) Darın verbarg sich ann ein qgut eil Kritik der
Erscheinung der Pastorenkirche Direkt ausgesprochen WUÜUT-
de diese Kritik ber von anderer eıte

Kaftan kam NIC mißzuverstehenden ussen, indem
1m Anschluß die Entwicklung seiner Anschauung VON

der Kirche sich der offiziell gerade vergangenen, de aCio
aber och vielerorts bestehenden
zuwendete 77)

„‚Die bekenninismäßige etonung des mmties und NUurTr diese De-
S{E) echt führ VO  3 sich aus nicht auf die Pastorenkirche.
{Das belegen die lutherischen Kirchen Nordamerikas.“
Deshalb se1 für die 1n Deutschland charakteristische

Pastorenkirche nicht das Luthertum SCHLEC|  1n verantwort-
UCH, das 17 Deutschland ehbenso w1ıe 1n Amertika auf der Augs-
burgischen Konfession beharre, sondern vielmehr die Tat-
sache, daß in Deutschlan „die lIutherische Kirche NIC: WIE
die teformierte In h sondern VOTI-

wiegend in INn h h Staaten sich entwickelte
Die Pas;orenkirche ward die Parallelerscheinung des Beanmı-

o Past.bl (1920/21), 415
Vgl VOT em Stange, 1D (1920/21), 415—41 7: Liehe, 1D 61

470 un 472: OO[IS, 1D 215
74) ALlg Ev.-luth Kirchenzeitung, 1920, Sp 558
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tenstaaltes 78) 4 Das bedeutete ıne entscheidende Erkennt-
n1ıs Tur die Kırche un ihre Lebensmöglichkeiten. Die HTr-
kenntnis nämlich, daß dem reformierten Kirchenwesen die
Nachbildung republikanischer Staatsfiormen zugute gekom-
1Ne  3 wa  I „Es ]1e ZWUT NIC staatsirel, her WUaL staalts-

demselben MaDBßBefreier und gestaltete sich 1:
uch kirchenmaßigeJn” 79)'ll

Die atsache, daß uch ın jener Zeıt die Konstruktivitä
der Verbindung VO Kirche un Demokratie *°) eutlic
aus dem Raum der Kırche erkannt un ausgesprochen WUTI -

de, ist nla CNUG, die Spiegelung der TODlIeme ın
der kirchlichen Presse nunmehr VOTL em unter dem (Ge-
sichtspunkt dieser Verbindung etrachten el soll sich
die Darstellung auftf die Tel wichtigsten TODIeme konzen-
trıeren.

ekenntnis- un Verfassungsschutz
Die Vernachlässigung des Verfassungsschutzes ın der

W eimarer Reichsverfassung WäarTr einer der wesentlichsten
Anlässe Z.UI Kritik aus den Reihen der lutheris  en Trtho-
dorxie. 1C| ange ach der Unterzeichnung der Verfassung
Urc den Reichspräsidenten veröffentlichte die „Allgemeine
Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung“ einen rtikel des
Kieler Juristen Büchsel, der sich sehr T1USCH aäußerte 81)

„Eine rechtliche Handhabe, um die reglerenden Parte  len vorbehalt-
loser Ausführung der Verfassung ZW1Ngen, qg1ıbt nicht Die

ohne d&ieReichsverfassung hat die Grundrechte aufgestellt,
Möglichkeit SC  en, ihreel Durchführung

erzwingen.“
Übereinstimmend mıiıt Büchsel War auch Pechmann (aus

Bayern) der Ansicht, daß die Parteien einer Wi  urnerr-

9 D., Sp 559
79) 1D., Sp

Die Oorie „Demokratie, demokratisch“ WUurden in der Presse außer-
oTdentlich häufig und fast immer milt pejoratiıvem Sinn gebraucht aftan
braucht die OTIie HUr sehr selten und immer mit nichtpe]jorativem Sinn,
e1s verwendet „republikanisch”. Man muß darıiın Cdie Absicht erblicken,
der damals weit. verbreiteten Meinung Rechnung Lragen, wonach
emokratie gleichbedeutend W.arTr mit „reVvolutionärer Volksherrschaft“.

81) S 848, unter dem 919
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schaft durch die Verfassung nicht gehindert werden könnten
ber formulierte seine Kritik sehr jelweitergehender ®*):

„Die eia einer Überspannung der Staatsgewalt jegt iın dem de -
mokratischen Prinz1iıp 1ın der Fiktion, daß die Vorherrt-
schaft der Mehrheitsparteien Volksherrschaft sel, weil Ya das Volk
gewählt abe Das erste 1st der Gebrauch, den das Volk den
seltenen Wahltagen VO:  -} seinem Wahlrecht MacCı das zweite die
Ohnmacht der Wähler gegenüber dem Gebrauch, dien die Gewählten

TtTer praktisch unbegrenzten Machtvollkommenheit machen
gaTt icht eden VO  } der hemmungslosen Knechtung
er Mindere1t durch die Mehrheit

Man darf sich N1C| äuschen lassen: handelt sıch ler
nicht den Minderheitenschutz, sondern den Schutz
der Ordnung überhaupt willkürliche Parteien. Um das
Problem sachlich richtig darzustellen, muß Ina zeigen, wıe

1m Wirkungsbereich der Kirche gesehen wurde 83)
„‚Man munkelt davon, daß sich mehr un mehr der Gedanke urch-

Von innen eraus mächt1g werden,setzte, der 1T MUÜSSeEe Nan
indem kirchenfeindliche Sozialdemokraten 84) 1n hellen Haufen: mıtiun
1ın kirchlichen Angelegenheiten“ und „mit Hilfe des demokratischen
Prinzips die Majoritäat un aAmı die Herrschaft gewinnen.“
Hier galt HUDn ıne Verfassungsirage un insbeson-

ere ıne rage des Wahlrechts 1lösen, die zweifellos 1n
Weimar vernachlässigt worden WaäT. Es ist el sachlich
durchaus gerechtfertigt, welnll Ina. das Problem der „KI1r-
chenfeinde“ analogisiert mit dem Verfassungsproblem
„‚Feinde der Demokratie“ 85)

82) N.K 1920, 54' Anm
) Kaftan formuljerte mit diesen Worten, Allgq V.-1u irchenzel-

tung, 1919, S5D 259, voal 493 und f12  P sachlich 21n Problem, das 1n der
deshalb nicht immer sachlich eobachtetgesamten Kirche besoTgt

wiurde
Neben die SozialdemokrTaten stellte 1Inda  - meist alle die als

Kirchenfeinde betrachtete, also auch die Liberalen und die Katholiken,
vgl etwa Laible, ib 1919, Sp 712; Pechmann, N.K 1920,

8) Entsprechend der schon dargelegten unterschiedlichen sSchauung
VO.  - Kirche un Gemeinde wichen hler die Meinungen 1n eZUg auft
die „Kirchenfeinde” ctark voneinander ab Die Orthodoxisten stuchten ın
den politischen Verhältnissen den (rund des els, vgl Anm N:
Ebert, Ev.Iuth Kirchenzeitung, 1919, Sp 492 Die Gemeinschafts-
bewegung csah 1n der Erstarrung der Gemeinde 1mM Außeren also aıuıch

ahr die die Kirche ALr meisten11 überspitzten Orthodoxismus die Gef
bedrohte; vgl jebe, Past.bl. 61 (1 473 ange, ib S (19;3/24).222

8*



116 Hans Rothe:

Bevor die Diskussion 1n der Presse och aum ın Gang
gekommen WAaT, konnte ernsthaft folgender OIrS  ag g—
macCı werden 86)

„In seıner Gemeindearbeit ern der Pastor 1 Laufe der eıit die-
jenigen Persönlichkeiten kennen, welche die tauglichsten sSind,
müßte dem Pastor
für die kirchliche Mitarbeit e D E werden Man

dıe ufste  undg der Wähler-
lısten 87) überlassen odier die ekannten aLall-
ikationen als Erfordernis aufstellen Kirchenbesuch Beteiligung

en!  ahl.”
Das Wesentliche dieses Vorschlages ıst 1es der Pastor soll
bestimmen, WeTr ZUr Gemeinde gehö Seelsorge und Wahl-
verfahren werden einem System der Kirchenzucht VelIl-"
mischt, ın dem 1Ur der wählen darf, der regelmäßig Got-
tesdienst un Abendmahl teilnhnimmt Die Gemeinde ber soll
ın jeder Weise VO Pastor un dessen (Gjemeinde abhängig
sSe1IN. Es handelt sıch el einen Fall starrer staatskirch-
licher Rechtskonzeption, wWwW1e VOT 1914 allgemeingültig
Wa  } Nur daß inzwischen, ın den politischen Ver-
hältnissen, den Anschein eines Falles ZU. erfassungsschutz
bekommen Es Waäar eın AÄAnachronismus, ıne alte Form,
die unter der Terminologie einer weılıltleriebie 88)
gleich ber die Folgeerscheinung eines Systems, das die
re Möglichkeit einer Entwicklung anderen echts-
formen nicht zugelassen

Der theologische Hintergrund War eın starr ge  iebe-
NeTr Begriff VO Bekenn  15 w1ıe Ina  . bei Pechmann le-
SE  — ann 89)

ist„Die che na innen geb unden: nıcht d e1iNne De-
timmte Form kirchlicher Verfassung Es 1st die zenitirale: Sphäre.,die Wlr mit dem Worte Bekenntnis mehr andeuten als dQduS-
schöpfen!“ „Das ekenntnis gehört ilcht 1n die Verfassung. Keine
Änderung der Verfassung hat mit ihm U
Stellte angesichts der politischen Verhältnisse

die ben geschilderte AÄAnsicht einen deutlichen Rückschritt
dar, demgegenüber die edanken dQus der Gemein-
schaftsbewegung ın mancher 1NS1IC| eın Fortschritt,

88) ert, Allg Ev.-luth Kirchenzeitung, 1919 Sp 493
87) Ebert meinte das aktive Wahlrecht!
88) Vgl den Titel des Auifsatzes „Demokratische Kirchenwahlen!”
89) N.K 1920, un
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Der Gedanke, das Te für den Gemeindeschutz
gebrauchen, wurde uch ıer aufgegriffen 90)

„Jeder, der mit Ernst Christ sein will, erhält das unmittelbare Wahl-
recht für die Pfarrerwahl. Die Zuerteilung dieses S
VO dem Anschluß den SESNqEICH Gemeinde-
kre1s abhängig gemacht, der seıiınen Mitgliedern besitimmte Ver-
pflichtungen auferlegt.“
„PÜr Adiesen weiteren Kreis mÖögen etwa dieselben Bestimmungen

Geltung bleiben, die WITr Jetz! aben Te für Kirchenvor-
er, die hrerselts (neben den Gliedern des engeIen TrTelses die
Pfarrerwahl unı Synodenwahl vollziehen. Vielleicht auch das T«
wahlrecht für die Synode.“

Man wird unschwer erkennen können, daß dieser LÖsungSs-
vorschlag motiviert ist VO  - dem edanken der Kerngemein-
de Wo immer INa  an diesem edanken zustimmte, dort stieß
uch dieser OIS  ag MACc auf Ablehnung. rundsätzliıch
wIird INa  aD glauben, hierin das Prinzip erkennen können,
daß sich die Gemeinde die Bedingungen ihrer Fxistenz calbst
formuliere, un das stände 1ın überraschender nalogie
der politischen TUKIUr Allein, ist VO  - auf-
schlußreicher Bedeutung, tiefer ın diese Zusammenhänge
einzudringen.

Es hat sich nämlich 1ler EeLWAaSs sehr Eigengeartetes voll-
7 Was eın O jeder revolutionaren Entwicklung
Seıin cheint Es ware VOTL 1914 1ne unsinnıge Annahme
gJewesenl, 1ın der Gemeinschaftsbewegung iıne Erscheinung

sehen, die andere Gruppen minder ere  en WOoO Denn
unier dem damals geltenden System des Parochialzwanges
WäarTr S1e 1m Namen des gemeindlichen Eigenrechtes un auf
dem en eines Gemeindebegriffes die aufrichtige
Vertreterin der Gemeindeselbstverwaltung. Nachdem sS1e
aber 1918 tast überall QuSs dem starren Rechtssystem heraus
und 1n TrTeıiNel gesetzt WAäT, kam ZU Vorschein, daß der
Gemeindebegrifmf N1ıC! genügen LE Wäar un

die ewegung selbst gewende werden konnte: un
das wlederum WäarTr i1ne olge davon, daß vorher die Toß-
kirchen dieser eWweOguUNGg oftmals die Existenzberechtigung

das Recht auf Selbstverwaltung un! die Pflicht Z

Selbstverantwortung) N1C zugestehen wollten Fuür die Ge-
meinschaftsbewegung WäarTr die Ne  e erITungeNe TrTeihnel e1in
unerkanntes un unbekanntes Gut, das INnd  — nur als ostu-

<} Liebe, Past.bl o1 473
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lat, N1C ber als Wir  eit kannte 1eltac| geschah
aner, daß eın eil der Gemeinschaftsbewegung und ZWar
ihr profiliertester eil als achfolger eines intoleranten
Prinziıps erschien. Denn mit dem Entzug des aktiven und
passiven Wahlrechts wird 1n dem ben angeführten 1ta
ine Entrechtung iın wıe grobßem der kleinem Maße auch
immer verlangt. Mit besonderer Aufmerksamkeı 1es
INa  - aher, wıe der Verfasser selinen Aufsatz eendete

„Die Teilung der Gemeinde iın jene: wel KT@ISe.. aber gibt das
VOo Te in die Hände derer, die verdienen und recht
auszunutzen W1Ssen werden, ohne die anderen Jan z rechtlos

machen
Wäas schließlich nichts anderes besagt, als daß S1ie immer-

hın EeLWAaS reC|  OS gemacht werden sollen, wobel 1er
das Prinzip, nicht die Nuance VO  3 Bedeutung ist

Noch beweiskräftiger ist eine Außerung des Meißener
Superintendenten Neuberg, der mit dem gleichen TINS den-
selben edanken 1ın derselben Konzeptlion formulierte un

folgendem Bild VO der Gemeinde kam 91)
„Außen das GTOS der Vielen, der unvollkommenen Gilieder Dann
innerhalb dieses TOS die Gemeinde der Bewußten und ZU 1i -

das gottgegebene Za 1r DBm der Pastoren,
1ın denen das en sıch ZusammenfTfTassen und VO
denen ausgehen muß.  4

Besonders der letzte Nebensatz zeigt, daß amı das Prinziıp
der Pastorenkirche wilieder erreicht ist Das edeute iıne
vollkommene Umkehr des Prinzips der Gemeinschaftbewe-
YJung selbst, bedingt durch die historische Entwicklung. Wie
1C| 1er die Extreme beieinander agen, und w1ıe wirklich
Taglsc diese Umkehrung Wäl, annn INa  } daran
daß Neuberg Nn einen Satz vorher das Laienapostolat
verlangt a  e, amı I1a  - „unter ırche nicht mehr bloß
die Machtsphäre un Einflußsphäre des Theologenstandes
verstehen“ könne.

Und och 1ne dritte Gruppe zeichnet sich 1n der
tersuchten Presse ab Auch 1er Wäar INa  - sich der otwen-
digkeit eines wirksamen CAUutzes der Verfassung bzw des
Bekenntnisses bewußt Auszugehen ist el VOon einer
Außerung Stanges ?*), wonach dieser Schutz „der selhbstver-

Dl) ib )l 'S 494; vgl auch Hilbert, 1D (1921/22), D
92) ib (1923/24), 377
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SS AusÄuß eines lebendigen ewubÄjlisems der Ge-
meinde VOo  —- ihrem Wesen (1st), das Vvöllig Iiremde emenite
auf die Dauer NC eriragen kann, sondern ausscheiden
muß.“ Man 1es daraus die nsicht, daß ein Verfassungs-
schutz eın naturrechtliches OSTIULa ist TeNNCH, Stange
selbst hat nichts unternommen, diese Ansicht weiter
ntwickeln el spielte wieder ıne die schon e1N-
mal erwähnte Abneigung ın der Gemeinschaftsbewegung,
seine edanken aQus der Geschichte konzipleren un hnh1-
torisch egründe formulieren. Denn wird sich sogleic!
erweisen, w1ıe 1ın der Tat diese Ansicht TST durch einen Blick
ın die Geschichte verbın  iıch gemacht werden konnte

In dieser Richtung hat sich VOIL em Burckstümmer edan-
ken gemacht. Nach einer ausführlichen Darlegung der Ent-
wicklung des deutschen evangelischen iırchenzuchtverfah-
IeNS, ın dem sich Polizeiaufsicht un Seelsorge gemischt
hätten, sprach die Forderung us, die TIrennung VOL
Zuchtverfahren un Seelsorge verfassungsmäßig Vel-
ankern. Daraus erga sıch die olge 93)

„Was aber der Gemeinde zugehört, ist das Leben der Gemein-
a Un damit verbindet sıch die orge fuüur ihren Be-
stan die ihr obliegt wl1e jeder Gemeinschaft.,“

Es ist el beachten, Urcksiummer 1m selben Zu-
sammenhang auSdTuUuC|  ich jede Art VO  - Kerngemeinde
Stellung nahm, weil diese „die Geifahr der
gUnNg der irchlilichen Ordnung mit siıch
bringt 94) 4 Man ann ISO ur  sSiumMMer nicht anders Vel-
stehen, als daß die jeweıillige Gemeinde B ih

gemeint hat, womit e1in wesentlicher Schritt
ber cdie Konzeption der Gemeinschaftsbewegung hinaus g-
tan WäarTr 95) Das zeigen ann eutlıc| uch Bürckstümmers
onkreie Vorschläge: jedes Gemeindeglie untersteht der
Kirchenzucht, „WwlIe sie durch die ONNCMALION ihr zugeführt

98) ib (1920/21), 367
ßl) ib 371
95) Der Auf{fsatz VO  - Bürckstümmer, der sich VOT allem gegen Hilberts

„ecclesiola 1ın ecclesia“ ichtete, erfuhr eine sofortige Ablehnung durch
Hilbert, 1b., 53— 59 „In der Volkskirche annn Inan un  Q, arf
und braucht INn  - mit der Gemeindezucht nicht weiter gehen, als
die neueren Kirchenverfassungen vorschreiben. Ihr Bestand ist sicher-
este  v We in gewissen Füllen das aktive und Dassive Tre
entzogen (98)
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worden SIn Die Kirchenzucht wırd ausgeu lurch Ver
Lreier, die VO  3 der Gemeinde gewählt werden Der
(ebenfalls gewä  e) Kiırchenvorstand soll die Kirchenzucht
1LUF ausüben, „Wenn neben ihm och eine hesondere Ver-
Treiung hbesteht tüur die Verwaltung des Kirchenvermögens”378) Der Pfarrer darf „IN der Körperschaft, die die Gemein-
dezucht andhaht”“ nicht den Vorsitz aben, (1b.) Iso kein
Rückfall ın die Pastorenkirche. Und och deutlicher Ccie
Kirchenleitung soll dem Verfahren NC beteiligt werden.
Das War HNÜüuTl irüher notwendig, da INa  — die „Gemeindeglieder
VOrFTr wWwillkürlicher Handhabung der Kirchenzucht schützen“
MUu. (1D.)

n}  ]1e Zuchtübung 1st grundsätzlich Gemeindesache. wIı1rd der Ge-meinde heutie:, un mit allem Grund, mehr echt für die erwal-
tLung ihrer Angelegenheiten gegeben, ist J aNlZz undenkbar,WUurde Janz d u dem Gandg der Entwicklung heraus-Tallen, wollte Man der Kirchenleitung einen eil dieses Zuchtverfah.-
YTens überlassen. Die Gemeinde so1] ıhr sıttliches Urteil ZU Aumus-
ruck bringen; ihre Vertreter un: ({ 3 e 1 selberhaben d1e Veranittiwortung LTagen

Man erkennt eutlıch, W1e diese Ansicht aQus historis  er
Betrachtung erwachsen ist Dadurch wurde auch der Gefahr
des Separatismus vorgebeugt Bedeutsam bleibt ber VOIL
em andererseits, daß sich Bürckstümmer letztlich miıt dem
Gemeindebegriff identifizierte, wıe VON der Gemein-
schaftsbewegung entwickelt worden WT, der
Schlußsatz des erwähnten Aufsatzes N Wir
können (die Gemeindezucht NC{ einführen, die Ge-meilnde Sie E

Die Ausarbeitung der ben dargestellten Konzeption Wäar
VOT em ura die eiträge Kalftans 1n der „AllgemeinenEvangelisch-lutherischen Kirchenzeitung“ möOöglich OT*den Besonders hervorgehoben werden muß ber ZzZweler-lel: einmal umr1ıß mit Blickrichtung auf die „SOZzlaldemo-kratischen Wählermassen“ ın wenigen Sätzen die Lösungdes Problems einer verfassungsgerechten Wahl 08)

nI meine, daß YJanz einfache,), sachliche, VO. jedem Parteiinter-
CSSEe unberührte Gründe hier ür 1Nne Art Aussonderung sprechenın e In STanz schaffen, die solche Aussonde-
DURG vorniıimmt, 151 unmöglich.“”

96) 1D,, 378
97) Vor allem die Beiträge aus den Jahren 1919 1920 Unı 192298) i4  7 1920, Sp
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Das edeute annn uch die Unmöglichkeit, daß ein eil der
Gemeinde sich einen anderen aussondert. Und Kaf-
tan fuhr, in vollem Einklang mit seinem Gemeindebegriff,
ort

„Man kannn Sı e Nur In der Weise ZUT Geltung kommen Jassen, daß
Ian cdie Gemeindegliedeier selb S 1 S1Ee vornehmen 1äßt, 1N-
dem INa  3 persönliche , miıt einem qGeW1isSsSEN, ekenntnis Zr Kirche

1n diıe W ählerlisteverbunden'e: Selbsteintragundg
der Gemeinidie ZUT Voraussetzung macht.“

Hierbei ist VON Bedeutung, daß Kaftan VO S -  ©
und n1ıc VO aktıven Te Ssprach, VON
elch letzterem schrieb AIn Interesse der Teıhel der
Wahl ist geheime Wahl geboten **).“ Hier wurde Iso
iın dürren Worten auf die einzZl1ge Möglichkeit hingewlesen,
einen erfassungsschutz TeC| ın Geltung setzen
durcheine  eschränkung er Wählbarkelit,
Nnı e des ählens

Andererseits kam Kaftan nach diesem OIS|  ag uch auf
das VOonN en Seiten vorgebrachte OSIULa des ı1rektien
usschlusses Es ist klar, daß INa  - diesem Problem N1C|
vorüber kam un omm Denn durch den uss („EX-
kommunikation“), den Entzug er strait INa  .

empfindlichsten. Der Unterschied ist HUr der, daß sich
andere wenIlig edanken darüber machten, unier welchen
Bedingungen MNa  5 eın solches Verfahren eröffinen ürfe,
während Kailitan zunächst auSdrTu:  ich weitestgehende T0-
leranz der Kirche alle, „die siıch noch den Dienst der
irche geiallen lassen  “ orderte; erst, wenn uch das
möglich sel, könnte INa  3 anderen Bnahmen schrel-
ten 100) '

„Sofern sSie sich icht bewegen assen), hre Sitellung rÄ äandern, Sind
S1Ie VO  - Kirchen egen auszuschließen. Es ist hOöchst charakteristisch,

derartigies 1m lutherischen Norden eutschlands bisher Der-
haupt iıcht mödgli WäT Ich habe diese Mödglichkeit in deutschen;
Landen MNMUur reformierten un rTeformıert eeılın-

ix1]1ıertf1ußten Kirchen rechtli  h gefunden. Hier
spielt wieder das Staatskırcheniium seline vierhängnisvolle olle.“
Dies ist die unmittelbare Überleitung des TODlIems zuruück

ın den ausschließlich politischen Bereich Denn wurde

99) Immerhin WäaTl diese Formulierung noch mißverständlich und wurde
deshalb weillen auch ım Sinne einer Restriktion des aktıven Wahl-
rechts aufgefaßt, vgl etwa Stange, Past.bl 275

100) Allg Ev.-luth 1.Ztg 1920, Sp und 559
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schon gezelgt, wWw1e Kalftan die reformierten un die lutheri-
schen Kirchen ın Deutschland VOT em gegenübersetzte 1n
dem Unterschied ihrer UrTrCH die verschiedenen Staatsformen
beeinflußten Eigenart un Verfassung. Und ann eın
Zweifel sein, daß iur Kaftan eines der entscheidenden Merk-
male der demokratischen Gemeinschaftsform die e  SMÖdg-
iıchkelıl Wal, die „Feinde der Demokratie“ ırchen-
feinde) einzuschreiten. Dadurch unterschied sich für iıh uch
die emokratie VO  . der autorıtaren Monarchie 101)

omı] ist das Problem umriıissen iın der Erscheinungsform,die ın der kirchlichen Presse Es ist ach en 1ch-
tungen hin urchmessen worden: der Leser dieser Presse

sıch, nachdem sich scheinbar in NUur kirchlichen (Ge-
bieten aufgehalten hat, auf einmal entlassen 1ın die eıte
der politischen Verhältnisse überhaupt. Dadurch ist noch
einmal eutlick geworden, daß politische TODlIleme ın en
Gemeinschaftsformen eliner Lösung entgegen streben: möÖögendie Fachmänner diese Lösungen Tormulieren Geltung ha-
ben Lösungen 1Ur der Stelle, S1e ausgemacht wurden,
und eın Problem 1äaßt sıch nıcht den Ort bestimmen,
1n Erscheinung treien darf un! N1C

Der veriassungsmäßige chutz der Minderheiten
Die etzten Ausführungen welsen bereits mit em

Nachdruck auf das Problem des Minoritätenschutzes FEın
erfassungsschutz, der rechtlich N1C| klar abgegrenz ist
VOon einem verfassungsmäßigen Schutz der Minderheiten,
ann ın den Händen un Vvorsichtiger der Jar skrupelloserPolitiker sich immer verwandeln 1ın eın Machtmittel Väußererund innerer Vergewaltigung.

Es ist ezeichnend, daß dieses Problem 1n der untersuch-
ten Presse weıt weniger behandelt worden ist Es zeichnen
sich ber die unterschiedlichen Meinungen doch eutlic|
voneinander ab

101) VQ'\1 dazu noch Kaftan, ib 192 S 232 ADije Behörde hat über-
haupt icht die Möglichkeit, der Minderheit) dreinzureden, solangedie sehr erwünschte Ordnung des Ausschlusses unireuer Gemeindeglie-der In den meisten unserer Kirchen noch nl  !} geordnet 131 au{f

eines Staatsdepartements,
Ttund dessen, siıle sich noch nıcht genugen auUs der Gewandung

das
€ ; herausentwickeh at,“ re  1CR ‘erart;ige‘.sr n1ıcC



Die politische Wirksamkeit Kaffäns der Weimarer Republik 199

ange VOL dem rleg schon als erster und re
INCUFTC| auch als Einziger Kaftan für iıne Lösung dieses
TODlems pladiert, die günst1ig tur cdie Minderheiten aus-
HNele Zweifellos ist dieser frühen un entschiedenen
Stellungnahme während seiner Tätigkeit in Schlesw1ig VO  F

Dänemark her angeregt worden 102) ı Im gleichen i1nn ahm
Kalftan nach 1918 diese edanken wieder auf 105) Diesmal
fand Mitstreiter SO pragte VOLIL em OQeschey die Er-
kenntnis 1n orte, daß in den gegenwärtigen Landeskirchen
olks- un Bekenntniskirche einander Konzessionen
chen muüßten 104) Diesen edanken ahm Kaltan auf und
präzisierte ih och 10.'))

Obwohl die Stellungnahmen dQus der Gemeinschaitsbewe-
gUNg VO  ' der schon rwähnten Doppelseitigkeit gekenn-
zeichnet mussen S1e do  Q uch ıer schon genannt
werden:; enn ihre diesbezüglichen Außerungen wurden VOTLI

em als ıne Auflösungstendenz des Bekenntnisses be-
urteilt un kritisıert Die Stellungnahmen gehen hervor Qus

Beitraägen einem Sonderhefit der Pastoralblätter 1920, das
108) ;der „Abwehr der Sekten gew1dme WOaTl. Zunachst Stange

„Die notwend1g laxere Uundg der großen Gemeinde: hat, ZUT Praxis
der Gesamtkirche gemacht, diejenuge der kleineren Gemeinde
schädagt ‘“

Die Bedeutung dieses Ausspruchs ist nunmehr klar Wäaäs

Forderung ach Minoritätenschutz darinstec| entstamm
der Zeit, als die Gemeinschaftsbewegung noch Minderheit
War omı1 handelt sıch die ursprüngliche Forderung
der Minderheiten: eın Beitrag ZUI LÖSUnNg des TODIemMSs ist

N1C w1ıe InNna  } dem edanken der Kerngemeinde
bemerkt, der uch 1]1er wieder erkenntlich wWITrd.

Immerhin diese Außerung wirkte 1mM Bereich der orde-
rung ach Minoritätenschutz Dem gesellten sich einige

102) Von ort aQus wWär der der „Erweckungsbewegung“ Hand
1n Hand mit der Forderung nach Minderheitenschutz.

103) Vgl Allg Ev.-luth Kirchenzeitung, 1919 Sp 513 1920, Sp 117
10A) ib 1919 ‚Sp 1133
105) ıD 1920 SpP 18 „Verkennen WILr nicht, daß eine das Olk

schließende Kirche n]ıe Bekenntniskirche eın ann im Vollsinne ber-
sehen WIr nicht, daß Ine q  rielte Kirche aum bietet für re
Gedankenentwicklung un einer solchen sehen doch WIr
Lutherischen ein allad]ıum.“

108)
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ere Außerungen Z denen die Ehrlic  el und der gute
els vorherrschten SO wurde der starre Bekenntnisbegriff
direkt angegriffen 10 7)

Mein Herr un Heiland dem ich mich D ekenne und
deren demuüutiger Schüler Se1N ıch mıch bekenne, Vel-

pflichten mich keinem Punkteie dazu mıch und andere
allen Punkten auf die Formen einzuschnüren, denen VeIgaN.-
gQem e Zeiten ‚ach ihren enk- und Sprachformen den Tristli-
chen Glaubensinhalt formuliert aben 44

Man weiter den edanken ausgesprochen daß
„Jede 1Ne chwache und Einseliltigkeit der irche
entihnulle 108) Das bedeutete Appell die Kirche,
reformieren Gewalt ben OOIS hat mıiıt all Se1INeTr
Autorität ausgeführt daß ZU Christsein das Verbindende,
WEN1IGEI die „Sondergedanken gehörten un daß gerade
den Kirchen zıemte, hierin den Sekten voranzugehen 109)

ber die Grenzen der Gemeinschaftsbewegung hinaus
INa  w untier Kaltftans kräftiger Mitwirkung auf dem

Evangelischen Kirchentag, eptember 1919 für den inder-
heitenschutz plädier un ihn auftretende 1der-

SchlielB-stände uch Resolution durchgesetzt 110)
lıch ann 199828  - Passus den „Leitsätzen VO  e Ihmels
für die Weltkonferenz Stockholm 1920 diesem Sinne
POS1IULV auslegen 111)

Inzwischen ber ernsthafte Schwierigkeiten auf-
getaucht Vertreter ‚unverfälschten“ Bekenntnisses
hatten sich Hannover Wort gemelde SO el

Eingabe des „Evangelisch-lutheris  en Schulvereins
für Hannover die verfassunggebende Synode Han-

12)
Darum bitten WITr zugleich mıiıt er Entschiedenheit den Bekennt-

nisstandpunkt d'err Verfassung lar und bestimmt ZU Ausdruck
W bringen und verankern daß sıch Minderheiten welche ihn
nicht teilen, nicht als gleichberechtigt ansehen onnen 1Nne sOlche

107 ) euberg, ıb 491
108) 1D 232
109) 1D 216
110) Vgl aftan Allg Ev -Iuth Kirchenzeitung, 1920 Sp 117f
11.1.) Past.bl 1
mu der Alg Ev.„Iuth Kirchenzeitung, 1920, unter dem

MAÄrz. Diese Eingabe wurde VO Herausgeber als „mannhaft“ be-
zeichnet.
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den vorgesehenen uTZ der Minderhe1-Fassung macht auch
dar.: f, darum bıtten WIT ebenfalls dringend, UIl1-ben! unmöcdglich. Dieser

ter keinen Umständen 1n irgendeiner orm 1n die Verfassung h1in-
eın  E sSONSst wird der Bekenntnisstandpunkt der Landeskirche aufige-
geben. il

Kafitan ZOU jetz ine mutige KONSEQqUENZ, die sich teil-
weise mit der eben zitierten Außerung Stanges n_

fand, die ]a indıre die bestehende Kirchenordnung
113) 'ellungg

„Wenn sich aber das Entweder-Oder handelt: entweder eın
unerfreulicher Zug 1n dıer kirchlichen Ordnung oder Schade gelSt-
licher Arrt e 1ut herisch; die Ordnungs£frage
AIn tier a.s geistliche nteres zurückzustel-
1an,

Das Wäar ıne unmißverständliche Kritik Ordnungsbegriff
der lutherischen Orthodoxıie

Au  Q in Hinsicht auf den Gemeindebegriff befand sich
Kaftan ın voller Übereinstimmun mi1t der Gemeinschalits-
eWwegung, als sich direkt die Hannoveraner
wandte 114) ' „Man FA NC den Geistlichen alle TeINel
lassen un die Gemeinde knechten, un MOTIgEN

„Es handelt sıch hel dem Minderheitenschutz NIC|
die Pastoren, sondern die Gemeinden Der Eıin-
TUC| dieses rguments wird och erheblich verstärkt, wenn

Na  g daneben die schon mehrfach zitierte uberun VONn

Neuberg hält 57) 91)
Kaftan QINIg och einen erhe  ıchen Schritt weiter und

suchte seine Meinung auch Qaus dem politischen Raum
stützen *”°): Nach 1918 „wurde unie Minoritätenschutz die
Fürsorge verstanden, daß die in der Minderheit efindlichen
Partelien auf den Synoden INne entsprechende Vertre-
iung erlangen, welche Fürsorge ann als hesten LO
Verhältniswahl angesehen wurde. Meinerseits habe ich g —
gen jene Fürsorge nichts erinnern.“

Schien dieser direkte Angriff AUS Hannover abge-
we  T£, WAäar indirekt och eine andere, ebenso große Ge-
tfahr ständig vorhanden: „Die eue 171e für den MinoTrtI1-
tätenschutz okumentert sich VOor em darin, ihn De-

113) 1D 1922, Sp 231 11) 1D 1920, 5 119
.1.1.l) } Sp 232 118) ib 1922, Sp 231
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or  jich ordnen wollen **"),“ 1920 Waäar näamlich
als ersie die badische Kirchenverfassung ne  E herausgekom-
MmMen, deren Q DF autete 118) :

„Auf Antrag VO!  - mindestens Stimmberechtigten ejner
Gemeinde ann der Oberkirchenrat falls nach Anhören der
Gemeinde den Antrag für n d erachtet, anderen
Geistlichen der Landeskirche als dem zuständigen 1n iderruf«.
13 ch Weise gestatten die Mınderheit mit Predigt Christenlehre,
Beichte UN!« HI Abendmahl öffentlichem Gottesdienst bedienen

Es NO  a} der Eindringlichkeit mı1t der Kaftan das Pro-
blem ur a  e, un VO  } der Wachsamkeit m1t der

Entwicklung verfolgte, daß diesen Paragraphen
sogleic! kritisierte Was der 37 ordnet 1s! nahezu I1Ne
Auifhebung des Iinoritatenschutzes Und Verwı1ıes auf
1Ne rühere Formulierung **°) Da lasse INa alle großen
edanken kirchenregimentlicher Fürsorge un beschräaänke
sıch UrCi Freilassung auf Lebensmöglich:
keit
em Kaftan ann eindringlich darauf hinwies, daß das

Problem nicht durch Vorwürfe andere, sondern durch
Zucht und Reform der C1geNeEN Kirche gelöst werden
schlo die Debatte vorläufig ab un zugleich WäarTr das sSenn
etztes Wort dieser Sache, das den edanken wieder auf-
griff der nfang gestanden 120)

Und Wäag: ich ennn mit dem CUu: an salis verstehenden
S5alz zu schließen 0 Bekenntnis OoOrdert de Schutz
d eT inderheiten!“

Einheit un Foderalismus
Hat ıäan einmal die Tobleme des erfassungsschut-

Z und des Minderheitenschutzes dargelegt erqgıbt sich
gleichzeitig uch aus derselben Darstellung die Übersicht
ber das CGjanze SEeE1INeTr mehr einheitlichen der mehr IQo-
derativen ntwicklung Es soll noch e1n kurzer 1C| auf die-
SE usamme  ang geworfen. werden die etzten Grenzen

ZE1NEN, die INa  } Verlauf der Rezeption bzw Abwehr

117) Kaftan +D 19  D Sp 119
1.18) Zitiert an, SD 120 Sperrungen VO:  5 Kaitan.
119) 1ib 1919, SpP 514 Vgl ähnlich euberg, Past 20 442
130) ıD 1 Sp 232:; Spermutgen VOon an
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der demokratischen een erreichte. Es X siıch nämlich
daß die Gedankengänge der Gemeinschaftsbewegung und
Kaftans, die d us verschiedenen Quellen ZWAÄT, ber glei-
chen Kanalen un N1IC| selten gleichen ündungen HE6E-
fen, nunmehr Weise auseinanderstreben, WI1e
sich ann den geschichtlichen Vorgängen aum deutlicher
konkretisieren konnte Die Außerungen dieser beiden EXDO-
nenten der kirchlichen Presse sind ZWEe1 tarken ewe-
JUunNngen der Kirche selbst zuzuordnen WI1ie S1e ach 1918
QUus dem Untergrund geschichtlicher Zufälligkeiten die
one gespielt wurden, der sich die Formen ilde-
ten Diese beiden ewegungen können gekennzeichnet WEeTlI-
den UrTrC| die ortie Föderalismus un Einheit

Einen reichen Beitrag diesem ema en die
verschiedensten Vertreter der Gemeinschaftsbewegung g -
j1efert Sie traten el als entschiedene Befürworter

möglichst verschiedenartigen Zusammensetzung der
Kirchen un Gemeinden auf on 1919 veroMnentlı  te
Stange seıinen Past bl C111 Resumee der erfas-
Ssungsvorschläge, deren diesbezüglichen e1l SE1INENM
Sinne formulierte als die orderung, „Wahlen für die SY-
ode auf 1INe hreitere Grundlage tellen 121) U

Daran schlossen sich ann den folgenden Monaten un
Jahren I Außerungen, die unmißverständlich
nach 1e der Gemeinden sSirebtien Es soll 1ı1er
e1iINe Stimme füur viele sprechen 122)

Die Kirche des Protestantismus 1St dıe Kirche des lebendigen Chri-
SIULL  7 Lebendigsein aber el mannigfaltig SK
Man erkennt sogleıc! WIiIi€Et typisch diese Stimme 1Ne

der Gemeinschaftsbewegung ausdrückte,
wWenn INa  - S1e WIe QUus dieser harmlosen Formulierung
1nNe oppelte Kritik entwickelt wurde Einmal atho-
lizismus, der ein organischer Lehbensbau des Geistes (Jot-
f{es sondern 1116 Erziehungs- ettungs- und Bewahrungs-
anstalt der Volker SEI1, Andererseits wurde diese Kritik
ann auf den großkirchlichen Protestantismus, sehr v1iel
schärferer Deutlichkeit, übertragen

121) astDL 61 {  ), 147 Stange zitierte aber fast IUr Stimmen,
die icht außerhalb der Gemeinschaftsbewegung erhoben wurden

122) Liebe, Past,bl 470
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n die nbewußte Nachahmung der Formen der Mutterkirche isteiner der tiefsten. Gründe: für Cc1e Kraftlosigkeit d65 DrotestantiıischenKirchentums.“
Man VEIMAG die en nachzufühlen, die sich Von 1er
unterirdisch in das Gebiet der politischen orgänge ziehen,
INa  } hört ın der folgenden Kritik d Protestantismus die
Kritik der „mMONarchischen“ Staatsform mitschwingen:

„Warum der größte eil der protestantischen Gebildeten derKirche uüuhl oder eindlich gegenüber?,128  Hans  Rothe:  „Und die unbewußte Nachahmung der Formen der Mutterkirche ist  einer der tiefsten Gründe:für die Kraftlosigkeit des protestantischen  Kirchentums.“  Man vermag so die Fäden nachzufühlen, die sich von hier  unterirdisch in das Gebiet der politischen Vorgänge ziehen,  man hört in der folgenden Kritik am Protestantismus die  Kritik an der „monarchischen“ Staatsform mitschwingen:  „Warum steht der größte Teil der protestantischen Gebildeten der  Kirche kühl oder feindlich gegenüber?, ... Die Massenkirche in ihrer  Einförmigkeit vermochte der besonderen geistigen Art  dieser Bevölkerungsgruppe nicht mehr gerecht zu werden.“  Der Verfasser dieser Worte war bereit, die Konsequenzen  aus dieser Forderung nach „voller Freiheit für die Vielheit“  zu ziehen ***):  „Hier und da wird das Gemeindeleben die Art der landeskirchlichen  Gemeinschaften, annehmen, anderwärts wird es mehr strenq konfes-  sionell-Jutherisch, an anderen Stellen mehr ‚liberal‘ oder sagen wir  ‚gegenwartschristlich‘ gestaltet werden. In Arbeiterstädten wird es  vielleicht stellenweise . .  einen christlich-sozialistischen, anderwärts  einen agrarisch-konservativen Zug zu tragen beginnen.“  Diese Stimme, die eindeutig auf den Föderalismus weist,  ließe sich um ein vielfaches vermehren **').  Man kann die Aufrichtigkeit und Eindeutigkeit dieser  AÄußerungen nicht leugnen und muß sie als Ausdruck der  wichtigsten christlichen Motive in der Gemeinschaftsbewe-  gung verstehen. Vielleicht wird es erstaunlich' anmuten,  daß hier offensichtlich ein Widerspruch vorliegt zu den tief-  sten Wurzeln in Außerungen derselben Männer zu der Min-  derheitenfrage, wie sie oben erläutert wurden. Der Wider-  spruch liegt freilich vor; aber er liegt nicht in der Erklärung  oder Darstellung und kann daher nicht aufgelöst werden,  sondern es ist der historische WiderSpIuch, det  in der Gemeinschaftsbewegung selbst sich gebildet hatte und  der aus den geschichtlichen Tatsachen aufgezeigt werden  muß  Es hat im protestantischen Christentum im ersten Nach-  kriegsdeutschland wenige Gruppen gegeben, die sich so für  —  72) ib., 5. 42  124  Vgl. aur Loofs, Past.bl. 62 (1920), &. 215, 216; Neuberg, ib...61  (1919), S, 216; Bürckstümmer, ib. 63 (1920/21), S. 371 ff; passim; Rieth-  müller, ib. 67 (1924/25), S, 583; Cordes, ib. 61 (1919), S. 397 ff.; Stange,  ib. 61 (1919), S. 408,Die Massenkirche iın ihrerEinförmigkeit VerTmOC  te der besonderen geistigen Art
dieser Bevölkerungsgruppe nıicht mehr gerecht:; Zzu werden.“

Der Verfasser dieser Ortie Wäar bereit, die Konsequenzen
dQus dieser Forderung nach „voller Freiheit für die jelheit“

ziehen 125) ‘
„Hier und da WIrd das Gemeindeleben die Art der landeskirchlichen
Gemeinschaften: annehmen, anderwärts WITd es mehr strenag konfes-
sionell-lutherisch, anderen Stellen mehr lberal Od;  > wr
‚gegenwartschristlich gestaltet werden. In Arbeiterstädten wird
vielleicht stellenweise einen christlich-sozialistischen nderwärts
e1inen agrarısch-konservativen ZUGg ZU tragen beginnen.“

Diese Stimme, die eindeutig aut den Foderalismus welst,
1e sich ein jelfaches vermehren ***).

Man annn die Aufrichtigkeit un FEindeutigkeit dieser
Außerungen nıcht eugnen un muß S1E als USATUCH der
wichtigsten christlichen otive 1n der (GGemeinschaftsbewe-
GUuNng verstehen. Vielleicht wird erstaunlich anmuten,
daß 1er offensichtlich e1in Widerspruch vorliegt den tief-
sten urzeln in Außerungen derselben Männer der Min-
derheitenfrage, wl1ıe SiEe ben erläutert wurden. Der 1der-
Spru ieg TEeNNC VOTL; ber ieg N1C ın der Erklärungder Darstellung un: kann er nicht aufgelöst werden,
sondern ist der MISTOTiISCH@ WiderSpfruch, der
in der Gemeinschaftsbewegung selbst sıch gebi  e nd
der Qus en geschichtlichen Tatsachen aufgezeigt werden
muß

Es hat iım protestantischen Christentum 1 ersten ach-
kriegsdeuftschlan: wenige Gruppen gegeben, die siıch für

123) iD,, 472
124 Vgl I1 Loofs, Past.bl 219  1 216: Neuberg, 1D G1

(1919), 216:; Bürckstümmer, ib 371 DNassim: 1eCn-
müller, ib }ı 5383; C(.ordes, ib 61 307 ff 1 Stange,1D 61 408
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die christliche Frteiheit einsetzten, w1ıe die Gemeinschafts-
ewegung. An Zzwel entscheidenden Punkten sSind die Gren-
Z  w| aufgezeigt worden, die sıch el als unüuberwindlich
zeigten. Hıer ber erwles sich nichts als hinderlich, bis ın
letzte Bereiche hinein für die rTeıiıhel einzutreten.

Erstaunlicherweise ist ber andererseits Kattan 1n el-
Nner ähnlichen rage auf Grenzen gestoßen, die INa  5 N1C|
vermute Im NSCAIU seinen Gemeindebegriffführte aus 125)

IIES Laugt nicht, daß die Einzelgemeinde 1n der Vereinzelung bleibt.Das ist der Irrtum des Independentismus. TSt 1 Zusammen-
schluß werden dringende Bedürfnissie gedeckt,“
Wenn sich Kaftan uch direkt den „Independen-tiısmus“ der Gemeinschaftsbewegung wandte, ann Ma  e}

darin ber eın Einheitsstreben sehen **°) denn Kaftan
chrieb weiter, daß ann bei Bedürfnis ach Ogrößerem ZAr-
sammenschluß ber e1in Bistum 300 Gemeinden hiın-
aus) „das POderativee einsetzt auf TUn gileichen

Wahrnehmung alleriel gemeinsa-
mer Interessen“, Hier wurde der orthodoxistische Bekennt-
nisbegriff, den Kaftan selber oft durchstoßen 8  e, z Hin-
dernis un gleichzeitig ZU Symbol der Trennung Von der
Gemeinschaftsbewegung. Für diese Wäar der Föderalismus
das 1 Zusamenschluß gleichberechtigte Nebeneinander
VO wesentlich verschiedenen Erscheinungen fur jenenaber ON wesentlich gleichen Erscheinungen. ]27)

125) Allg Ev-luth Kirchenzeitung, 1919 SD 281
1"6) Gegen die Bestrebungen ZUTrT Einhei der deutschen! evanyelischenKirchen 1n einer „Reichskirche“, die nach dem Kriege VOm eutschenPfarrerbund verfolgt wurden (VOgl Allg Ev -Juth. Kirchenztag. 1918 unter demMärz un September, dazu ch Stange, Past.bl 61 (1919).148), hat sich Kaftan mehrmals In ungewohnt scharfer OIm yewandt,Allg Ev.-Jluth. Kirchenzeitung, 1919 S 11—15, Dbes 12f., und Sp S51 Er be-gründete diese Ablehnung Iniıt der QqeESCHiChHtilichen HN f.

Hier bemerTkt 1ne TENZ
Kaftans.,

ım Bekenntnisbegriff
197) Bezüglich Kaftans erkennt inan deutlich selner grundsätz-lichen Einstellung Minderheitenproblem, die 1er und da ZU. VOr-schein kam SO Nnannte „die qahze Geschichte: Minoritäten Unihr Schutz IN SYmMptom der schweren E PKKrn Ka

Kirche,“ Alg Ev.-1uth Kirchenzeitung, 1919, Sp 514
(
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II Die Staatsauffassung un das Verhaäaltnis ZUr emokrtatie
Den vorhergehenden Ausführungen lag die Vorausseft-

ZUNG zugrunde, daß sich die TODleme iın en Be-
reichen des offentlı  en Lebens gleich stellten und N1C
NUr 1MmM CNgETIEN Bereich der eSs- und parteipolitischen VorT-
gäange aufgesucht werden können un: dürfen Das machte
möglich, sich abzuwenden VO den allgemeıinen VOr=-
gangen un: diese 1U als Zeichen aufzufassen für
die gleichen orgänge 1 inneren Gefüge begrenzter
Erscheinungen. em Presseäußerungen als spezifisch 1rch-
liche G wurden, die S1 1U auft die innerkirchli-
chen TODIEemMe gerichtet en, wurden die otive füur die
Lösungsvorschläge EeEULLC un amı sind 1U überall die
Grenzen berührt worden, sich die kirchlichen inge eiIN-
aliederten 1n das Geiüge der politischen Erscheinungen un
TODIemMe Denn zugleic Sind amı die Formen, In denen
die Lösung aufgesucht werden sollte, als politische aufge-
zeig worden. So soll NU. das angedeutete Verhältnis
Janz eutlc machen, och eın 1C geworfen werden
auf die Anschauung VOoNn a& un! emokratie, W1e S1Ee sıch
in der Presse zeligt. Dieser letzte un direkte Zugrıi{if wird
auch dadurch nOt1g, daß sich die Ergebnisse der bisherigen
Untersuchung N1ıC| einfach übertragen lassen. Es kamen
och ganz andere Momente 1NSs piel, iwa solche der inter-
nationalen Lage

Es ist wichtig, sich vergegenwartigen, daß jede Art
VO  - politischer Diskussion einen „nationaleren” NSTIrNT1C eEI-
1e Hra die atsaCche, daß die Revolution die die MÖg-
ichkeit für die epubli irel gemacht a  e, häufig 1n Za1-
sammenhang gebrad wurde mit dem Verlust des Krieges
Die Siegermächte 1 ewußtsein 7 vieler „Feinde“
geblieben 1‘.‘S)1 die staatstragenden Parteien konnten sich
VON dem Verdacht Nn1C befreien, Vertreter eines „Systems“

se1IN, das mıit der Revolution begonnen un somıit den
„Untergang” Deutschlands besiegelt hatte. In Zusammenhang
amı ste daß die Alliierten die Auslieferung un!: Bestra
fung des alsers un der 111tLars verlangten un: selber
noch die Ansıcht stärkten, wonach die Monarchie gleichsam

128) Vgl Pfarrer del-Bayreuth, Der Pazifismus in christlich-sittlicher
Beleuchtung, Past.bl (1920/21)}, 171—179
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mıiıt den Monarchen Aaus Deutschland herausgetragen worden
sel, nicht ber VO  > innen heraus zugrunde WOAaTl,
Dazu omMm ferner die ırrtümliche, ber steifnackig behaup-tete Ansicht, die SPD sel mit der Revolution un mit dem
demokratischen Prinzip (dem Wahlrecht) dentisch 129)

Einen tiefen 1ın  1CH 1ın die Motive der Ablehnungund ın die Beschaffenheit dieser politischen Kräftegruppegibt die Argumentation Büchsels die Forderung des
liberalen Theologen Martin Rade, der verlangt e, „daßsich die Kirche demokratisieren solle“ 130)2

„Dieser Gedankengang starkt gerade die Stellung der Gegner derDemokratisierung. Diese werden Sd(en, daß di'e Kirche, Wenn G1E
UuSs Rücksicht auf den Staat den ersten Schritt der S: .a at 1a h e

mitmache S1e au die ZWw eite und dri tte Phaseder Revolution miterleben werdie und dadurch rettungs10s dasSchicksal des Staates gebunden N
Versuchte Büchsel uch den Eindruck ZUu erwecken, V als

gehöre selbst nN1ıC den Gegnern der Demokratisierungbestätigte sich dennoch als einen solchen dadurch, daß
Demokratisierung un Revolution identifizierte. Darüber

hinaus War „staatlich“ für ihn e1in T1 dieser Revolution,die ablehnte. Man verste VO  3 ler auUs, wI1ıe ach dieser
Begründung die Weimarer epubli N1IC| als aa NeT-
annn wurde, sondern Nnur als eın vorläufiges „ dystiem:,dem InNnan widerstrebte Was bDer Waäar dann der S{aa
Man S1e einem welteren 1ta 917 Büchsels
Aufsatz 181) '

„Bief der Entscheidung steht Nicht ur Frage, ob die Kirche m14 derDpDOoliltischen Demokratie oder dem KONServativis.
in gehen soll Der Kirche muß völli gleichgültig SeMN, welcheDOoOlitische Partei E S { aate reglert.”
Politische emokrtatie ist 1so N1C| Staatsform. sondern

Partei, und politische Parteien außerhalb des Begrif-fes VO aa denkbar, aber, S1ie hatten eigentlich 1
aa keine Berechtigung. Man erkennt im Hintergrund (1e-
SCr AußBßerung wieder eine starre Rechtskonzeption, derzu—„

129) Vgl Pechmann, N. K 1920 51 Er lehnte das aLt Staats-
VOr allem deshalh ab weil] Ursprung, Gepräge un je] VO  >

einer Partei empfangen hatRichtung Zweilfel] Oder Streit Ernste nicht möglich is8.“
über deren atheistische und kirchliche

180) Allg Ev.-luth. Kiztg 1919 S 349
181) 1D S 348

()
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olge die Revolution MB eiInNn Rechtsbruch WarTr Pechmann,
der S1e nachdrücklichsten vertiretien hat ekanntie sıch
enn auch deutlichsten ZUT Monarchie 132) Und selbst eın
scheinbar aufri  tiger Befürworter der JUNgen Demokra-
{1e WI1e üller, ebenfalls ein bayrischer Jurist kann
gen 133)

Die me1sten aufrichtigen Anhänger der evangelischen Kirche be-
trauern der gesturzten Monarchie: e11 hohes Gut un: SE hoffen,
daß vieles Deutschland wleder anders werden wird
als esS Je 1st!
Hält INa  - die zuletzt angeführte Außerung mi1ıt dem

anfangs entworfenen Bild dieser Gruppe WIe siıch der
Presse abzeichnet Z  T1, mMUussen doppelter Hın-
S1C| Zweifel daran geü werden, daß die Jal NC seltenen
Bekenntnisse ZUTX Verfassung edlich FEinmal tellte
InNnan siıch „auf den en des otrechts dieses Not-
reC| die geltende Verfassung bekämpfen. Das
stimmt durchaus N1IC| überein mit dem intensiv verfoch-
enen Rechtsstandpunkt. Dieser wird uch dadurch unglaub-
haft, daß außerdem och gekennzeichnet ist UrC|
etzten es eblosen Formalismus. Es liegt deshalb ande-
Terselts ahe anzunehmen, daß die Betreffenden VO  w ande-
1e  ; Motiven estiimm Man ann das einigermaßen
deutlich bei Pechmann erkennen Er nämlich einmal
ber die Sozialdemokratie S 184)

Aber (In Preußen) wuchs eın VOI® e, ©1 aa
Staate heran SCTEeis des Augenblicks gewaärt1g, welchem

die natıonale Reich s gewalt gesturz un 1Ne interna-
herrschaft aufger1  et werden koönnte i

Und ach diesen en steıgertie sich FOormu-
lierung, die ein Grundproblem der Weilmarer epublı Jahz
deutlich VOL ugen stellt

Es 1St Schwer gen wer unseirem Empfinden ferner steht die
Feinde VOon außen oder die Urheber und Nutznießer er Re-
volution
Es 1st nOL1Gg, dieser Außerung zweierlei auseinander

halten das politische Denken WäarTr 1er entscheidend be-

SA NK. Z 1920, „Im Wesen der Monarchie 1eq: nı  < WaS
die Rückkehr dieser e} Staatsiorm autsschließen
würde. 5

188) 1923 115
K.Z 1920 ß
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st1mm:  urch die Begriffe der „Nat  10n“ un des „Reiches“.Man warti der Weimarer Rep VOT, ine SC} Ver-
walterin VOon beidem se1in.

Andererseits ber folgte ler dem Häng ZUr Simplifikationpolitischer inge die schon erwähnte gefährliche Anschau-
Uung, wonach die Weimarer Republik i1ne Einrichtung der
deutschen Sozialdemokratie sel, mithin die Erfindung einer
Partei andere. lieraus un Qus der gedankenlosenÜbernahme der Beurteilung der SPD ach Prinzipien des
Jahrhunderts olgerte INan die SPD el nıcht deutsch, N1C|
national 1m gegebenen Sinn, diese Partei sel 1Iso staats-
Tem UrCcC!| den geprägten InNnn VO „Nationalen“konnte INa  y sich Nn1ıe ZUFC Ergreifung der Idee urchringen,wonach emokratie der usdruck eines MUTC

Parteien reprasentierten Volkswillens sSe1 S daß
1ne Partei Jjeweils zugleich einen eil des olkes, ihre WAäh-
ler, un! durch die Idee und durch pra  isches Handeln das

VO  e} ihr reglerte, Volk repräsentiert. 1elmenr
wurden mit einem trennenden rich „nationale“ un RIOnationale“ Parteien geschieden und allein dadurch wurde
dieser Irennung ein nflug VO  - Wirklichkeit gegebendaß ann die jeweilige Regierungspartei den „Staat“
präsentierte un die Opposition N1C| innerhalb des Staates
der Regierung, sondern dem aa als solchem opponierteDas Parteiwesen sSiıch Wäar amı entwertet 135)'

1ne Jahz andere Auffassung erkennt INa  5 ın der
AÄußerung Von QOeschey, daß „eIn Kirchenregiment der
Staatsgewalt ach dem aCcC VORFl.-
standig DeGTILITSWIdTIIg, VO Standpunkt des

Staates aus ber NEeEOTEIISCH und prak-tisch-p O11  isch qgUanz unmöglich“*) sei. Hierist der aa N1IC| als Partei aufgefaßt, und omMm

135) Vgl eiwa Pechmanns „O[t Vvertochtene alte Überzeugung, daß eındemokratisches Parteiregiment tur Vaterland nicht Freihei+t he-deuten wurde, sondern die gefährlichste orm der Unterdrückung.“
lar WI1e 1n dieser Außerung lesen, der egr1 der „Frei-

N.K 1920, Nach allem, Was schon gesagt wurde, iıst n1irgend-
heit“ Nnur Z Begriff des „ Vaterlandes“ (in dem wiederum die BegriffeIlReld)." uUund „Nation“ enthalten SIM 1n einem korrelativen Verhältnisste icht eiwa ZU Staatsbürger.

136) Allg Ev.-Juth. Kirchenzeitung, 1919, Sp 1085,
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eschevs Ansicht, wıe uch schon anderer Stelle, ZUm
USdTUCK, daß der aa ach seiner eigenen Theorie nıcht
1n fTfremde Bereiche hineinregieren annn

Noch beachtenswerter ist wiederum die nsicht Kaf-
tans Zu dem Problem des Rechtsverhältnisses zwischen dem

Kirchentag und der en Eisenacher Konferenz S
187) '
„Man verwelst auf das bestehende Recht, aut die Allerhöchste Ka-
binettsorder, die den Deutschen Evangelischen Kirchenausschuß
einer Rechtspersönlichkeit gemacht hat Ja, macht C(denn 1

S ıl C er deutschen Demokratie Schwierigkei-
ten, die dem obrigkeitlichen Institut verlıehenen Rechte auf das
ol S1inNs6l u%, das seine Stelle ir Z übertragen?”

Und Kaitan, der sich fast als einziger VO allen, die die-
s Problem ellung nahmen, nıe direkt mıit politischen Fra-
gen beifaßt hat, Wal bezeichnenderweise auch der einzige
VO  m allen, der eın sehr eindrucksvolles ekenntnis ZUT De-
mokratie abgelegt hat 138)

Und dennoch wieder sSind l1er Grenzen erreicht, die
INa  - ın usammenhang mıiıt den Grenzen 1m en
Kaftans 1ın der rage VO  > Föderalismus und Einheit sehen
muß Denn ın eliner 1Trekien Definition des Staates S

180)
„In dier Einzelgemeinde pulsiert das en des Staates NUur S  wa  J
kräftiger schon in Kreis nNnd Provinz, oll aber erst da alles
sammengefaßt ist, 1m Gesamtstaat Die taatsreqierung
ıst C©S, die rec eıgentlic den aa repräa.
sentvıert, durch die 1n Erscheinung 1a hier
pulsier Se1INn Leben in vollen Schlägen. Und ın der Kirche? erade
umgekehrt.“

137) ib 1919, Sp 512
138) 1D., Sp 259 „Ist auch die Demokratie) Nur eine Phrase? Wie-

wohl] selbst als Schleswig-Holsteiner VO.  3 Jugend autf mit einigen Trop-
fen demokratischen Olg gesalbt, seche ich In der Demokratie ke  ]INeSs-
WEgS eine absolutfe Garanti:e der ıcht hoch schätzenden
sönlıchen ih  J3 aber daß eın demokratisches Staatsregi-
ment nach dem Muster der Autokratie die Herrschait In der Kirche,
s]ıe demokratisch diıeser sselbst berlassen,
sich reißen sollte, wadre eın solcher Faustschlag der Demokratie 1InNs
Angesicht der Freiheit, daß ich den enn doch nicht für möglich halte“
Vgl wW1e ler „persönliche Freiheit“ und „Demokratie“ korrelativ auf-
einander bezogen sSınd.

139) 1D 1921, Sp 40, übereinstimmend mit e21Nem Mannn der CGjemein-
schaftsbewegung, val Past.bl.,, (1920), 494



Die politische Wirksamkaeit aftans iın der Weimarer Republik 135

In der Entwicklung se1ines Begriffes VO  un der Gemeinde
un Kirche WäarTr Kafitan ganz anderen Ergebnissen g -
kommen. Man sS1e 1er erneut, daß daraus nıCcı imMmmMer
die notwendigen Konsequenzen ZOU Zwar eın T1N-
ZIp entworfen, daß 1n seinen Grundzügen demokratisch WAaäaTt,.
Er überdies das republikanische Staatswesen
gelehnt un eın völlıg ÖrTrdnungsprin-
Z J un 1es aQus Motiven, die sich 11a

geformt hatten Aber Kaitan selbst tat nichts,
das Staatsdenken 1 Raum der Kıirche entsprechend

refiormieren.
Dennoch ber ann INa  w} bemerken, daß das eue Ord-

NUNgSpPNNZ1IP uch auf die Staatsauffassung Kaftans Einfluß
ahm un darın 1eg eın unübersehbarer Gegensatz
ännern w1e Büchsel un Pechmann eiınerseılts un großen
Teilen der Gemeinschaftsbewegung andererse!its. War
Iiür Kaftan der aa allgemein den Vorstellungen der
kirchlichen Kreise entsprechend uch och wesentlich
Nationalstaat, w1ıe INa  } einer gelegenlichen Außerung ent-
nehmen ann 140)' bemerkt INa  } bei ihm doch nıichts VOIN
dem Nationalitätenprinzl1p, das die Bere  t1igung
Janzer politischer Parteien un deren Betätigung negiert 141) '
„Aut dem Staatsgebiet INUAG (die Verhältniswah ihre Vor-

ZuU. Staatswesen gehört NuwU.  > einmal einzüge aDen;
durchgeführtes PAartiei w as en ®

Zum Schluß soll noch iıne Stimme Q us der Gemein-
schaftsbewegung angeführt werden. Obwohl S1e n1ıC| IUr
alle elle der ewegung Geltung gehabt en dürfte 142)l
ist s1e dennoch typisch für das CGjanze un für die Möcglich-
keiten, die ın ihm agen Man ann 1n dieser AÄAnsicht NUuLr be-
stärkt werden, WE InNna  n mit der folgenden Außerung die
schon erläuterte Haltung der Gemeinschaftsbewegung ın der
rage des Föderalismus vergleicht 143) Piarrer Cordes, der

140) Allg Ev.-luth. Kirchenzeitung, 1920, Sp „Was für den National-
die Nationalıtat ist, das 1st für die irche das ekenntnis.

1M) 1'  21 Sp
1l2) vgl die 1n Anm 139 genannte AÄußerung 1n den Past.bl
148) O, 1206 Vagl dazu die überraschend offene Haltung

Sozialdemokratie, durch die dlie te Gemeinschaftsbewegung
siıch eindeut1g VOl  3 allen eren kirchlichen rup p schied, vor
allem Stange, „SOoZzialisierung und Kirche“, Past.Dl 61, 408 „Viel-
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Hamburg Wilhelmsburg e1iNe Arbeitergemeinde hatte,
chrieh Aufsatz ber azıfismus 144)

„Jetzt 151 C(as: Volk selbst verantwortlicher Träger aller Politik Bei
15S56TCN iruüuheren batten miıt den VO'  3 Machiavelli un Treitschke
beeinflußten Zeitgenossen wurde e 111e Verständigung UNMM ET ©1 -
schwert durch den sSschwıerigen Begriıff des Staates

eiz das Volk selbst als Volksstaat die letzte Entscheidung
aller wichtigen Lebensfragen sıch n hat wird keiner
mehr iragen OoOnnen In aa der 1I1eE1Ner Volksstaat
eın wiaull] 1St das S m1 fur Se111E) Handlungen verant-
wortlich Denn 1er ıst jeder Erwachsene: gleicherweise MIı
hbeteiligt a 1 der Bıldung des Parlamentits und
damı derTt Regiıerung.

Zusammenfassung und Schluß
Es hat sich die überraschende Tatsache ergeben,

daß siıch beli der Auseinandersetzung das Verständnis
VON emokratie allgemeinen un Weıilmarer epubli
besonderen Raum der Kırche nicht Fronten gehandelt
hat die VO herein fest agen Denn INa  _ ann e_
kennen, daß die edanken der emokrtatie keiner Gruppe
einheitlich TeZIDIETT wurden, sondern Verfechter un Ab-
ehnung ler un dort fanden SO en sich der Gemein-
schaftsbewegung edanken A Minderheitenschutz un
ZUu Föderalismus: ZU Minderheitenschutz VOL em uch
bei Kaftan miıt em erfassungsschutz en sich alle, ber
Janz unterschiedlich beschäftigt

Andererseits 1ST allerdings dgar nN1C| übersehen daß
dem tradıtionellen rthodoxismus 1Ne politische orm be-
Wa wurde, die der emokratie entgegengesetz
WäarTl Man rTiıchteie sıch l1er dem überkommenen Bekennt-

eich is! dıe €1} nıicht mehr lern die dem Sozialismus in-
nerlich durchaus fremden Ausführungen des Eriurter Pro-
TAMMS uber Religion un Kirche Revisi:on unlterzogen werden
Ebenso hielt Fröhlich 1D 412 icht die Sozialdemokratie ondern
Nnur den: diesbezüglichen Paragraphen des Erfurter Programms für eln
Unglück” Daraus erga!' sıch für Stange die Konsequenz ib 408
Und versuchen WIr c h p unNns dieser Überzeugung hin-

durchzuringen (daß das Prinzip der Sozlaldemokratie eın religions-
teindliches sondern eın TelInN wirtschaftliıches 1st), sehr sSie unNns auch
VO.  > dem praktischen Verhalten der gegenwärligen Parteiführung er-
schwert wird“ Es 1sST deutlich daß die Motive auch für diese Haltung
©1 innerkirchlich

1!4) Past.bl Bd 61 (1919), 403
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nisbegriff dQUS, hne seine Grundlagen un SeINEe Tragfähig-
keit pruüfen. Die ausschließlich politischen Voraussetzun-
gen dieses egriffes wurden nach 1918 unmiıßverständlich
eutlich, als seine politische Stütze weggefallen Wal, die
iıh ange Zeit INAUTC sanktioniert un! seine politi-
schen Grundlagen verborgen Das zeigte sich schon

nfang 1n der verschiedenen Beurteilung der Revolution
Dieser theologisch-politischen Anschauung ieß sich iıne be-tiımmte echtsauffassung zuordnen.
e YJalız einhe1ltlıch, ber für das Ganze doch e1N-

deutig ließ sıch iuür die Gemeinschaftsbewegung zeigen, daß
tur ihre Entwicklung estimmten politischen nNs1ı  en
ausschlaggebend die ın der Minderheit konzipierte Anschau-
ung VO  - der Gemeinde WAaäfTfl, die 1ın dem Augenblick einem
bedeutsamen Faktor 1m politischen en der Kirche wurde,
als die ewegung ach der Revolution aus dem Stadium der
minderberechteten Minoriıtäat herauskam.

1eliac|l ZzZwischen beiden Gruppen und die Gegensätze
beider vermittelnd, WarTr Kaftan zweifellos die bemer-
kenswerteste Erscheinung dieser Zeit SsSoweıt sich das aus
der Presse ersehen 1äßt Aber N1ıC NUur allein ahm ZWI1-
schen den Gruppen eine Sonderstellung 1Nn. Man muß
dieser Stelle uch Theologen W1e Bürckstümmer, Pfarrer wı1ıe
Stange un Juristen wl1e UQ©eschey NEeNNelN., An den Auße-
Iungen er dieser Männer ieß sich Teststellen, daß S1e sich
mıit mehr der weniger kleiner Unvoreingenommenheit der
unpopulären Aufgabe widmeten, die rage ach dem aat,

ach der emokrtatie Neu tellen ährend INa  -
bei iast en anderen, weit s61e N1IC der Gemeinschafits-
bewegung angehörten, bemerken konnte, daß sS1e VO  n Zeit

Zeit un Jar nNn1ıCI selten ın das Gebiet der politischen
ATrgumentation abschweiften, ist bel den genannten
Kirchenmännern augenscheinlich, daß S1e die rage ach dem
aa nicht u dem Gebiete des Staates, sondern auf dem
der 1r stellten Oft ist nichts VON politischer Termino-
ogie bemerken. Eben das ber macl die emühungen
dieser Männer bedeutungsvoll IUr jeden, der versucht,
die politische TUKiIUr jener Tage verstehen: der
kirchlichen wird jene S1C|  ar ngleic! wichtiger ber
och ist e daß diese edanken ausschließlich 1mM Raum der
Kirche gedacht Sie hielten und halten des.halb auch
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einer theologischen Prüfung ıel sicherer stand, als andere
edanken, die Na  m} wesentlich 1 politischen Raum begrün-
det Für die einen WarTr unmittelbarer NLa das Ver-
hältnis VO Kirche un aa Neu begründen, die Me!l-
nungsverschiedenheit ın der irche selbst, für die anderen
der Gegensatz der Kirche U aa

Hıer liegen die Grenzen dieser Untersuchung. Denn
die emühungen ZUT Ergründung un: Grundlegung der Be-
ziehungen zwischen Kirche un: aa darzustellen, mMUu. InNnan
auf die Trbeit der einzelnen Männer eingehen un
auf viel breiterer Grundlage die Anschauung VO  z der Kirche
erfassen.


